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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1581/2003 DER KOMMISSION
vom 10. September 2003

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 10. September 2003 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 117,9
060 111,3
064 67,1
094 90,7
999 96,7

0707 00 05 052 120,2
999 120,2

0709 90 70 052 85,7
999 85,7

0805 50 10 388 65,2
524 52,4
528 50,6
999 56,1

0806 10 10 052 81,2
064 62,1
999 71,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 64,6
400 52,5
508 71,7
512 94,2
528 44,5
720 50,7
800 163,0
804 84,5
999 78,2

0808 20 50 052 106,8
388 85,1
720 56,8
999 82,9

0809 30 10, 0809 30 90 052 117,5
999 117,5

0809 40 05 052 78,6
060 62,4
064 49,9
066 65,8
068 54,5
093 70,3
094 58,5
512 67,0
624 126,2
999 68,8

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1582/2003 DER KOMMISSION
vom 10. September 2003

zur Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1433/2003 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der Betriebsfonds, der operationellen

Programme und der finanziellen Beihilfe

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 47/2003 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel
48,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1433/
2003 der Kommission (3) mit Übergangsbestimmungen
wurde das Datum festgelegt, bis zu dem die Erzeugeror-
ganisationen die erforderlichen Änderungen der von den
Mitgliedstaaten vor Inkrafttreten dieser Verordnung
genehmigten operationellen Programme, die im Jahr
2004 noch durchgeführt werden, beantragen müssen.

(2) Es hat sich gezeigt, dass die Bestimmung hinsichtlich
dieses Datums nicht der Maßnahme entspricht, die dem
Verwaltungsausschuss zur Stellungnahme vorgelegt
wurde. Das Datum sollte daher berichtigt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1433/2003
wird das Datum „15. September 2003“ durch das Datum „15.
Oktober 2003“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. September 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

11.9.2003 L 227/3Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1.
(2) ABl. L 7 vom 11.1.2003, S. 64.
(3) ABl. L 203 vom 12.8.2003, S. 25.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1583/2003 DER KOMMISSION
vom 9. September 2003

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter
verderblicher Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2700/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis-
sion vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 zur Festlegung des Zollkodex
der Gemeinschaften (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1335/2003 (4), insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr.
2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische
Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der
Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verord-
nung festsetzt.

(2) Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln fest-
gelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission
nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung
mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnitts-
werten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/
93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden wie im
Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. September 2003

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Rubrik
Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

1.10 Frühkartoffeln/Erdäpfel
0701 90 50

— — — —

1.30 Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)
0703 10 19

21,68 161,00 197,72 15,00

1.40 Knoblauch
0703 20 00

122,01 906,13 1 112,77 84,42

1.50 Porree
0703 90 00

40,98 304,33 373,74 28,35

1.80 Weißkohl und Rotkohl
0704 90 10

52,34 388,70 477,34 36,21

1.90 Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef
var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43 456,20 560,24 42,50

1.100 Chinakohl
ex 0704 90 90

54,27 403,03 494,94 37,55

1.130 Karotten und Speisemöhren
ex 0706 10 00

18,15 134,79 165,53 12,56

1.140 Radieschen
ex 0706 90 90

92,37 685,98 842,41 63,91

1.160 Erbsen (Pisum sativum)
0708 10 00

337,81 2 508,73 3 080,85 233,73

1.170 Bohnen

1.170.1 — Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.)
ex 0708 20 00

95,21 707,07 868,32 65,88

1.170.2 — Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

110,90 823,59 1 011,41 76,73

1.200 Spargel:

1.200.1 — grüner
ex 0709 20 00

244,21 1 813,63 2 227,23 168,97

1.200.2 — anderer
ex 0709 20 00

240,00 1 782,34 2 188,80 166,06

1.210 Auberginen/Melanzani
0709 30 00

92,23 684,96 841,16 63,82

1.220 Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var.
Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

79,14 587,73 721,76 54,76

1.230 Pfifferlinge/Eierschwammerl
0709 59 10

626,38 4 651,75 5 712,59 433,39

1.240 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack
0709 60 10

80,81 600,09 736,95 55,91

1.270 Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)
0714 20 10

120,43 894,36 1 098,31 83,32

2.30 Ananas, frisch
ex 0804 30 00

117,93 875,76 1 075,48 81,59
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Rubrik
Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

2.40 Avocadofrüchte, frisch
0804 40 00

177,76 1 320,14 1 621,20 122,99

2.50 Mangofrüchte und Guaven, frisch
ex 0804 50 00

142,19 1 056,00 1 296,82 98,38

2.60 Süßorangen, frisch:

2.60.1 — Blut- und Halbblutorangen
0805 10 10

41,11 305,30 374,92 28,44

2.60.2 — Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

43,32 321,68 395,04 29,97

2.60.3 — andere
0805 10 50

42,76 317,55 389,97 29,59

2.70 Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch;
Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten,
frisch:

2.70.1 — Clementinen
ex 0805 20 10

91,59 680,21 835,33 63,37

2.70.2 — Monreales und Satsumas
ex 0805 20 30

68,23 506,70 622,26 47,21

2.70.3 — Mandarinen und Wilkings
ex 0805 20 50

72,95 541,75 665,30 50,47

2.70.4 — Tangerinen und andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

68,17 506,25 621,70 47,17

2.85 Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch
0805 50 90

91,08 676,40 830,65 63,02

2.90 Pampelmusen und Grapefruits, frisch:

2.90.1 — weiß
ex 0805 40 00

47,65 353,86 434,56 32,97

2.90.2 — rosa
ex 0805 40 00

91,52 679,69 834,70 63,33

2.100 Tafeltrauben
0806 10 10

— — — —

2.110 Wassermelonen
0807 11 00

21,42 159,09 195,37 14,82

2.120 andere Melonen:

2.120.1 — Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente,
Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

75,32 559,37 686,93 52,12

2.120.2 — andere
ex 0807 19 00

101,30 752,27 923,82 70,09

2.140 Birnen

2.140.1 — Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

— — — —

2.140.2 — andere
ex 0808 20 50

— — — —

2.150 Aprikosen/Marillen
ex 0809 10 00

166,45 1 236,13 1 518,03 115,17

2.160 Kirschen
0809 20 95
0809 20 05

452,96 3 363,85 4 130,99 313,40
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Rubrik
Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

2.200 Erdbeeren
0810 10 00

125,28 930,37 1 142,54 86,68

2.205 Himbeeren
0810 20 10

304,95 2 264,68 2 781,14 210,99

2.210 Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus
0810 40 30

413,01 3 067,18 3 766,65 285,76

2.220 Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

164,95 1 225,00 1 504,37 114,13

2.230 Granatäpfel
ex 0810 90 95

282,87 2 100,71 2 579,77 195,72

2.240 Kakis (einschließlich Sharon)
ex 0810 90 95

368,74 2 738,41 3 362,91 255,13

2.250 Litschi-Pflaumen
ex 0810 90 30

239,80 1 780,85 2 186,98 165,92
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1584/2003 DER KOMMISSION
vom 10. September 2003

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom
22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1513/2001 (2), insbesondere auf Artikel 3
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Liegen die Preise in der Gemeinschaft über den Welt-
marktpreisen, so kann der Unterschied zwischen diesen
Preisen nach Artikel 3 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr von Olivenöl nach
dritten Ländern gedeckt werden.

(2) Die Festsetzung und die Gewährung der Erstattung bei
der Ausfuhr von Olivenöl sind in der Verordnung (EWG)
Nr. 616/72 der Kommission (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2962/77 (4), geregelt worden.

(3) Nach Artikel 3 dritter Unterabsatz der Verordnung Nr.
136/66/EWG muss die Erstattung für die gesamte
Gemeinschaft gleich sein.

(4) Nach Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung Nr. 136/66/
EWG ist die Erstattung für Olivenöl unter Berücksichti-
gung der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Olivenölpreise und der davon verfügbaren Mengen auf
dem Gemeinschaftsmarkt sowie der Weltmarktpreise für
Olivenöl festzusetzen. Lässt es jedoch die auf dem Welt-
markt bestehende Lage nicht zu, die günstigsten Notie-
rungen für Olivenöl zu bestimmen, so können der auf
diesem Markt für die wichtigsten konkurrierenden
pflanzlichen Öle erzielte Preis und der in einem reprä-
sentativen Zeitraum zwischen diesem Preis und dem für
Olivenöl festgestellte Unterschied berücksichtigt werden.
Die Erstattung darf nicht höher sein als der Betrag, der
dem Unterschied zwischen den in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt erzielten Preisen, gegebenenfalls um
die Kosten für das Verbringen des Erzeugnisses auf den
Weltmarkt berichtigt, entspricht.

(5) Nach Artikel 3 Absatz 3 dritter Unterabsatz Buchstabe
b) der Verordnung Nr. 136/66/EWG kann beschlossen
werden, dass die Erstattung durch Ausschreibung festge-
setzt wird. Die Ausschreibung erstreckt sich auf den
Betrag der Erstattung und kann auf bestimmte Bestim-
mungsländer, Mengen, Qualitäten und Aufmachungen
beschränkt werden.

(6) Nach Artikel 3 Absatz 3 zweiter Unterabsatz der Verord-
nung Nr. 136/66/EWG kann die Erstattung für Olivenöl
je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet in unter-
schiedlicher Höhe festgesetzt werden, wenn die Welt-
marktlage oder die besonderen Erfordernisse bestimmter
Märkte dies notwendig machen.

(7) Die Erstattung muss mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; soweit erforderlich, kann die Erstattung
zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bei Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Marktlage bei Olivenöl, insbesondere auf den Olivenöl-
preis in der Gemeinschaft sowie auf den Märkten der
Drittländer, sind die Erstattungen in der im Anhang
aufgeführten Höhe festzusetzen.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Fette hat nicht innerhalb
der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stel-
lung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe c) der Verordnung Nr. 136/66/EWG genannten
Erzeugnisse werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. September 2003

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 10. September 2003 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für
Olivenöl

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

1509 10 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 10 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 1779/2002 der Kommission
(ABl. L 269 vom 5.10.2002, S. 6) festgelegt.

11.9.2003 L 227/9Amtsblatt der Europäischen UnionDE



VERORDNUNG (EG) Nr. 1585/2003 DER KOMMISSION
vom 10. September 2003

betreffend die Erteilung von Einfuhrlizenzen für frisches, gekühltes oder gefrorenes hochwertiges
Rindfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 936/97 der Kommission
vom 27. Mai 1997 zur Eröffnung und Verwaltung von Zoll-
kontingenten für hochwertiges frisches, gekühltes oder gefro-
renes Rindfleisch und gefrorenes Büffelfleisch (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 649/2003 (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 936/97 sieht in den Artikeln 4
und 5 die Bedingungen für Anträge auf und die Erteilung
von Einfuhrlizenzen für das in ihrem Artikel 2 Buch-
stabe f) genannte Fleisch vor.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 936/97 hat in Artikel 2 Buch-
stabe f) die Menge frischen, gekühlten oder gefrorenen
hochwertigen Rindfleischs mit Ursprung in und
Herkunft aus den Vereinigten Staaten von Amerika und
Kanada, die im Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis zum 30.
Juni 2004 unter besonderen Bedingungen eingeführt
werden kann, auf 11 500 t festgesetzt.

(3) Es ist darauf hinzuweisen, dass die in dieser Verordnung
vorgesehenen Lizenzen während ihrer gesamten Gültig-
keitsdauer nur unter Berücksichtigung der tierseuchen-
rechtlichen Regelungen verwendet werden können —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Jedem vom 1. bis 5. September 2003 eingereichten
Einfuhrlizenzantrag für frisches, gekühltes oder gefrorenes
hochwertiges Rindfleisch gemäß Artikel 2 Buchstabe f) der
Verordnung (EG) Nr. 936/97 wird vollständig stattgegeben.

(2) Anträge auf Lizenzen können gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EG) Nr. 936/97 in den ersten fünf Tagen des
Monats Oktober 2003 für 3 585,134 t gestellt werden.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

11.9.2003L 227/10 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 137 vom 28.5.1997, S. 10.
(2) ABl. L 95 vom 11.4.2003, S. 13.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1586/2003 DER KOMMISSION
vom 10. September 2003

zur Festsetzung des Weltmarktpreises für nicht entkörnte Baumwolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Protokoll Nr. 4 über Baumwolle im Anhang
zur Akte über den Beitritt Griechenlands, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1050/2001 des Rates (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 des Rates
vom 22. Mai 2001 über die Erzeugerbeihilfe für Baumwolle (2),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
regelmäßig anhand des in der Vergangenheit festge-
stellten Verhältnisses zwischen dem für entkörnte
Baumwolle festgestellten Weltmarktpreis und dem für
nicht entkörnte Baumwolle berechneten Weltmarktpreis
auf der Grundlage des Weltmarktpreises für entkörnte
Baumwolle ermittelt. Dieses in der Vergangenheit festge-
stellte Verhältnis ist mit Artikel 2 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1591/2001 der Kommission vom 2.
August 2001 (3), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1486/2002 (4) zur Durchführung der Beihilferege-
lung für Baumwolle festgesetzt worden. Kann der Welt-
marktpreis so nicht ermittelt werden, so wird er anhand
des zuletzt ermittelten Preises bestimmt.

(2) Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
für ein Erzeugnis, das bestimmte Merkmale aufweist,
unter Berücksichtigung der günstigsten Angebote und

Notierungen auf dem Weltmarkt unter denjenigen
bestimmt, die als repräsentativ für den tatsächlichen
Markttrend gelten. Zu dieser Bestimmung wird der
Durchschnitt der Angebote und Notierungen herange-
zogen, die an einem oder mehreren repräsentativen
europäischen Börsenplätzen für ein in einem Hafen der
Gemeinschaft cif-geliefertes Erzeugnis aus einem der
Lieferländer festgestellt werden, die als die für den inter-
nationalen Handel am repräsentativsten gelten. Es sind
jedoch Anpassungen dieser Kriterien für die Bestimmung
des Weltmarktpreises für entkörnte Baumwolle vorge-
sehen, um den Differenzen Rechnung zu tragen, die
durch die Qualität des gelieferten Erzeugnisses oder die
Art der Angebote und Notierungen gerechtfertigt sind.
Diese Anpassungen sind in Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1591/2001 festgesetzt.

(3) In Anwendung vorgenannter Kriterien wird der Welt-
marktpreis für nicht entkörnte Baumwolle in nachste-
hender Höhe festgesetzt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 genannte
Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle wird auf
28,074 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 13. Mai 2003

über die staatliche Beihilfe Deutschlands zugunsten der Kahla Porzellan GmbH und der Kahla/
Thüringen Porzellan GmbH

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 1520)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/643/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz
2 Unterabsatz 1,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1
Buchstabe a),

nach Aufforderung der Beteiligten zur Äußerung gemäß den vorgenannten Artikeln (1), und unter Berück-
sichtigung dieser Stellungnahme,

in Erwägung nachstehender Gründe:

I. VERFAHREN

(1) Am 16. November 1998 und 24. März 1999 gingen bei der Kommission Beschwerden von Wettbe-
werbern über die mutmaßlich missbräuchliche Anwendung staatlicher Beihilfen ein, die das Land
Thüringen zugunsten der Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) und der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH
(Kahla II), beideThüringen, Deutschland, gewährt haben soll.

(2) Nach einem umfangreichen Schriftwechsel und Zusammenkünften mit Vertretern Deutschlands hat
die Kommission am 15. November 2000 wegen der den Unternehmen gewährten Ad-hoc-Beihilfen
das förmliche Prüfverfahren eingeleitet. Gleichzeitig wurde Deutschland aufgefordert, ausreichende
Angaben zu übermitteln, damit festgestellt werden kann, ob einige Beihilfemaßnahmen mit den
genehmigten Beihilferegelungen, nach denen sie angeblich gewährt wurden, in Einklang stehen.

(3) Der Beschluss der Kommission über die Einleitung des Verfahrens wurde im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften veröffentlicht (2). Die Kommission hat die Beteiligten zur Äußerung zu der
betreffenden Beihilfe aufgefordert. Am 31. Juli 2001 erhielt die Kommission Stellungnahmen von
Kahla II, die mit Schreiben vom 7. August 2001 an Deutschland weitergeleitet wurden.
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(4) Am 26. März 2001 antwortete Deutschland auf die Anordnung zur Auskunftserteilung, unterbreite
Angaben zu den Beihilfen und unterrichtete die Kommission von weiteren Beihilfen zugunsten des
Unternehmens, die zuvor nicht angemeldet worden waren. Die Kommission verlangte am 28. Mai
2001 zusätzliche Auskünfte, die sie am 31. Juni 2001 erhielt. Weitere ergänzende Auskünfte
wurden am 9. August 2001 erteilt.

(5) Mit Schreiben vom 30. November 2001 teilte die Kommission Deutschland mit, dass sie das
Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf die Beihilfen, die nicht mit genehmigten Beihilfe-
regelungen, in deren Rahmen sie angeblich gewährt wurden, übereinstimmen, sowie auf die
Beihilfen, von denen die Kommission vorher nicht unterrichtet wurde, ausgeweitet hat.

(6) Am 10. Dezember 2001 wurde der Fall ausführlich mit Vertretern Deutschlands und des Unterneh-
mens erörtert.

(7) Der Beschluss der Kommission über die Ausweitung des Verfahrens wurde im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften veröffentlicht (3). Die Kommission hat die Beteiligten zur Äußerung zu der
betreffenden Beihilfe aufgefordert. Die Kommission hat Stellungnahmen vom Beihilfeempfänger
(Kahla II) erhalten. Diese Stellungnahmen wurden mit Schreiben vom 6. März 2002 an Deutschland
weitergeleitet, dem die Möglichkeit eingeräumt wurde, seinerseits Stellung zu nehmen.

(8) Am 30. Januar antwortete Deutschland auf den Beschluss zur Ausweitung des förmlichen Prüfver-
fahrens und übermittelte ausführliche Informationen. Mit Schreiben vom 30. April 2002 wurden
zusätzliche Auskünfte verlangt. Deutschland übermittelte seine Antwort mit Schreiben vom 29. Mai
2002, das am selben Tag eingetragen wurde.

(9) Mit Schreiben vom 28. Februar 2002 erhielt die Kommission eine Stellungnahme von Kahla II, die
mit Schreiben vom 6. März 2002 an Deutschland übermittelt wurde. Am 18. März 2002 ging eine
neue Beschwerde darüber ein, dass Kahla II weitere Beihilfen erhalten habe. Diese Information wurde
mit Schreiben vom 30. April 2002 an Deutschland übermittelt. Die Antwort Deutschlands auf die
Beschwerde ging am 29. Mai 2002 ein.

(10) Am 24. Juli 2002 wurde der Fall erneut mit Vertretern Deutschlands erörtert. Nach diesem Treffen
übermittelte Deutschland am 7. August 2002 weitere Erläuterungen. Am 30. Juli 2002 beharrte
Kahla II weiterhin auf seinen vorhergegangen Argumenten. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2002,
registriert am selben Tag, übermittelte Deutschland eine weitere Stellungnahme.

II. BESCHREIBUNG

A. Das Unternehmen

(11) Bei der Kahla II handelt es sich um das Nachfolgeunternehmen der Kahla I. Sowohl Kahla I als auch
Kahla II stellen Geschirr aus Porzellan und Feinkeramik her. Ihr Standort befindet sich in einem
Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag.

Kahla I

(12) In Einklang mit der deutschen Verordnung zur Umwandlung von volkseigenen Kombinaten,
Betrieben und Einrichtungen in Kapitalgesellschaften (UmwandVO)wurde das Unternehmen am 1.
März 1990 durch Umwandlung der VEB Vereinigte Porzellanwerke Kahla in zwei Gesellschaften mit
beschränkter Haftung gegründet. Bei einer dieser Gesellschaften handelte es sich um die KAHLA I.
Am 23. April 1991 privatisierte die Treuhandanstalt (THA) Kahla I durch Verkauf an Herrn Hoff-
mann (75,1 % des Stammkapitals) und an Herrn Ueing (24,9 % des Stammkapitals) gegen Entrich-
tung eines Kaufpreises von 2 DEM. Der Privatisierungszuschlag ging an die einzigen Bieter,
nachdem die THA die beabsichtigte Veräußerung im Verzeichnis der von ihr zum Verkauf angebo-
tenen Betriebe (Hoppenstedt) veröffentlicht und Anfragen an Verbände der keramischen Industrie
und die Handelskammern gerichtet hatte. Nach Aussagen Deutschlands wäre die Liquidierung des
Unternehmens für die THA kostspieliger geworden. Der Privatisierungsvertrag wurde nach
deutschen Angaben erst am 11. Dezember 1992 wirksam.
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(13) Die folgenden Geschäftsdaten wurden von Deutschland übermittelt (Umsatz und Betriebsergebnis):

Tabelle 1

(in Mio. DEM)

1991 1992 1993

Beschäftigte 1 561 827 696

Umsatz 25,4 29,3 27,9

Betriebsergebnis – 29,5 – 25,8 – 13,4

(14) Am 9. August 1993 meldete das Unternehmen Gesamtvollstreckung an. Das Gesamtvollstreckungs-
verfahren wurde am 29. September 1993 eingeleitet.

(15) Nach Angaben Deutschlands suchte der Gesamtvollstreckungsverwalter seit Einleitung des Gesamt-
vollstreckungsverfahrens nach Investoren zwecks Übernahme des Anlagevermögens. Nach Ansicht
des Gesamtvollstreckungsverwalters würde der günstigste Preis für das Anlagevermögen dadurch
erzielt werden, dass das Unternehmen als seine Geschäftstätigkeit fortführendes Unternehmen
verkauft würde.

Kahla II

(16) Im November 1993 gründete ein privater Investor, Herr G. Raithel, Kahla II. Im Januar 1994 veräu-
ßerte der Gesamtvollstreckungsverwalter die Grundstücke, Maschinen und Anlagen sowie das
Vorratsvermögen des Unternehmens Kahla I in Gesamtvollstreckung an Herrn G. Raithel. Es wurden
380 Beschäftigte übernommen.

(17) Der Gesamtpreis belief sich ursprünglich auf 7,391 Mio. DEM. Der Vertrag wurde am 5. Oktober
1994 dahin geändert, dass der Preis in Höhe von 2,05 Mio. DEM für die Anlagen, der durch einen
Zuschuss von 2,5 Mio. DEM finanziert werden sollte (siehe Maßnahme 15), bei Unterzeichnung des
geänderten Vertrags zu entrichten war. Gesetzliche Rechte, Warenzeichen, eingetragene Muster und
Know-how wurden für 1 DEM übertragen. Die Kundenliste und der Auftragsbestand wurden unent-
geltlich übertragen. Der sich auf 2,136 Mio. DEM belaufende Preis für die Lagerbestände sollte in
zehn Raten ab 1. März 1994 entrichtet werden. Der Grundbesitz sollte abgabenfrei für 3,205 Mio.
DEM veräußert werden, zahlbar innerhalb von 14 Tagen.

(18) Nach Aussagen Deutschlands erfolgten bis 1996 Teilzahlungen. Ein Betrag von 1 Mio. DEM wurde
schließlich 1999 gezahlt, nachdem der Gesamtvollstreckungsverwalter eine Grundschuld auf einen
Teil des Grundbesitzes aufgehoben hatte. Der letztlich bezahlte Gesamtpreis belief sich auf 6,727
Mio. DEM. Nach Angaben Deutschlands war die Minderung des Preises für Vorräte um 0,664 Mio.
DEM auf Schäden zurückzuführen, die nach dem Verkauf festgestellt wurden. Die verfügbaren Infor-
mationen zeigen, dass die Veräußerung in erster Linie durch staatliche Beihilfen finanziert wurde.
Eigenmittel ohne jedes Beihilfeelement beliefen sich auf lediglich 55 000 DEM.

(19) Die Veräußerung des Grundbesitzes wurde am 18. Juli 1994 (4) von der THA und am 19. Oktober
1995 von ihrer Rechtsnachfolgerin, der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben
(BvS), genehmigt.

(20) Der Kaufvertrag sah zudem vor, dass die landeseigene Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co.
KG („TIB“), ein staatseigenes Unternehmen, das vom Freistaat Thüringen gegründet wurde und durch
eine Stiftung von diesem kontrolliert wird, eine stille Beteiligung von 49 % an Kahla II übernehmen
würde. Dies erfolgte am 5. März 1994.
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(21) Deutschland legte folgende Angaben über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vor (Umsatz und
Betrsiebsergebnis):

Tabelle 2

(im Mio. DEM)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Beschäftigte 380 369 327 323 307 327 322

Umsatz 23 29 32 39 34 35,8 41,6

Betriebsergebnis [...] (*)

(*) Betriebsgeheimnis. Indexiert (bezogen auf das Jahr 1994):

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

– 100 – 181 3 70 78 11 186

B. Finanzmaßnahmen

a) Finanzmaßnahmen zugunsten von Kahla I

(22) Folgende Finanzmaßnahmen wurden für Kahla I von deren Gründung bis zum Konkurs von der
öffentlichen Hand gewährt:

Tabelle 3

(in Mio. DEM)

Maßnahmen zugunsten von Kahla I Betrag

Maßnahmen vor der Privatisierung

1 THA Ausfuhrbürgschaft 4,5

Maßnahmen im Rahmen der Privatisierung

2 23.4.1991 THA Übernahme von Altlasten 37,7

3 23.4.1991 THA Übernahme von Altschulden 31,1

4 23.4.1991 THA Bürgschaften 24,9

Maßnahmen nach der Privatisierung

5 12.1991 Land Direkte Investitionszuschüsse 1,825

6 5.10.1992 THA Darlehen 4,3

7 1.12.1992 THA Darlehen 1,8

8 1993 THA Erlöse aus der Verwertung der
Grundstücke

5,676

9 Stadtsparkasse Jena Kredite 3,9

10 1992-1995 Land Investitionszulagen 0,035

Insgesamt 115,736
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(23) Maßnahme 1: Eine vor der Privatisierung gewährte Ausfuhrbürgschaft, die nach Angaben Deutsch-
lands niemals in Anspruch genommen wurde.

(24) Maßnahmen 2 und 3: Übernahme der Schulden durch die THA aus den Krediten der Dresdner Bank
AG von vor dem 1. Juli 1990 und aus von der THA vor der Privatisierung gewährten Darlehen.

(25) Maßnahme 4: Deutschland gibt an, dass diese Bürgschaften der THA zur Besicherung von Investi-
tionen, einer Verlustdeckung und der Kredite der Dresdner Bank AG gewährt wurden. Für diese
Bürgschaften stellte das Unternehmen verschiedene Sicherheiten, auf deren Inanspruchnahme die
THA nach Einleitung der Gesamtvollstreckung verzichtete. Als zusätzliche Sicherheit wurde der
THA das Recht eingeräumt, die nicht unmittelbar betriebsnotwendigen Grundstücke des Unterneh-
mens zu verwerten. Diese Grundstücke wurden mit 13,3 Mio. DEM bewertet. Die zu erzielenden
Erlöse sollten für die Tilgung der von der THA verbürgten Kredite eingesetzt werden. Deutschland
räumt ein, dass die mit diesen Bürgschaften besicherten Kredite mit Einverständnis der THA nie
zurückgezahlt wurden. Zum Zeitpunkt ihrer Inanspruchnahme beliefen sich diese Bürgschaften
inklusive Zinsen auf eine Gesamtsumme von 24,9 Mio. DEM.

(26) Maßnahme 5: Im Dezember 1991 erhielt das Unternehmen vom Land Thüringen Investitionszu-
schüsse in Höhe von 1,825 Mio. DEM.

(27) Maßnahme 6: Am 5. Oktober 1992 bewilligte die THA zur Vermeidung der Insolvenz ein Darlehen
in Höhe von 4,2 Mio. DEM.

(28) Maßnahme 7: Die THA stellte ebenfalls zur Vermeidung der Insolvenz am 1. Dezember 1992 ein
weiteres Darlehen in Höhe von 1,8 Mio. DEM bereit.

(29) Maßnahme 8: Die Erlöse aus der in Maßnahme 3 genannten Verwertung der Unternehmensgrund-
stücke betrugen insgesamt 5,676 Mio. DEM. Im Jahre 1993 wurden 3,4 Mio. DEM der Gesamterlöse
Kahla I zur Verfügung gestellt und nicht für die Tilgung der von der Treuhand verbürgten Kredite
verwendet. Deutschland gibt an, dass die Zahlung dieses Betrags an die THA zwar verschoben
wurde, jedoch nicht auf die Rückzahlung verzichtet, da der Gesamtbetrag in Höhe von 5,676 Mio.
DEM in die Konkursmasse aufgenommen wurde. Demzufolge beliefen sich die Treuhand-Mittel, die
dem Unternehmen zugute kamen und nicht für die Tilgung von Krediten verwendet wurden, auf
insgesamt 5,676 Mio. DEM. Deutschland hat diese Tatsache nicht bestritten.

(30) Maßnahme 9: Zwei Kredite der Kreis- und Stadtsparkasse Jena über insgesamt 3,9 Mio. DEM. Diese
Kredite mit einem Zinssatz von 13,25 % bzw. 17,25 % wurden mit Grundschulden in Höhe von
10 Mio. DEM besichert.

(31) Im Zeitraum 1992 bis 1995 wurden Investitionszulagen in Höhe von 0,035 Mio. DEM gezahlt.

(32) Insgesamt hat Kahla I von der öffentlichen Hand finanzielle Unterstützung in Höhe von 115,736
Mio. DEM erhalten. Trotz dieser finanziellen Unterstützung wurde am 29. September 1993 das
Gesamtvollstreckungsverfahren eröffnet. Deutschland gibt an, dass die THA als Teil der Konkurs-
masse Verbindlichkeiten in Höhe von 41,2 Mio. DEM eingetragen hat. In diesem Betrag sind die
Maßnahmen 3, 6, 7 und 8, einschließlich Zinsen, enthalten.

(33) Am 27. September 1993 entschied die THA, auf die Inanspruchnahme der vom Unternehmen
gestellten Sicherheiten für die Bürgschaften im Zusammenhang mit Maßnahme 4 zu verzichten. Am
18. Juli 1994 verzichtete die THA bzw. ihre Nachfolgeorganisation, die BvS, auf ihre rechtlich
verbriefte Übernahme des Grund und Bodens. Nach Angaben Deutschlands hätte dies Ausgleichsleis-
tungen an andere Gläubiger und daher Mehrkosten zur Folge gehabt.
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b) Finanzmaßnahmen zugunsten von KAHLA II

(34) Folgende Finanzmaßnahmen wurden für Kahla II von deren Gründung bis zum Jahr 1999 von der
öffentlichen Hand gewährt:

Tabelle 4

(in Mio. DEM)

Maßnahmen zugunsten von Kahla II Betrag

Maßnahmen 1994-1996

11 5.4.1994 TIB Beteiligung 1,975

12 5.4.1994 TIB Partiarisches Darlehen 6,0

13 25.3.1994 Land 90%ige Kreditbürgschaft (18-
22)

14 25.3.1994 Land 90%ige Bürgschaft für ein
Darlehen über 6,5 Mio. DEM
durch eine Privatbank

5,85

15 10.5.1994 Land Zuschuss KMU-Investitionssi-
cherung

2,5

16 4./5.6.1994 DtA-Eigenkapital-
hilfe

Darlehen 0,2

17 5./6.1994 ERP-Existenzgrün-
dung

Darlehen 1,8

18 3./.4.1995 ERP-Aufbau Darlehen 1 2,0

19 3./4.1995 KfW-Mittelstand Darlehen 1,0

20 6./26.4.1995 DtA-Umwelt Darlehen 1,73

21 7./26.4.1995 ERP-Energiespar Darlehen 3,45

22 3./25.4.1996 ERP-Aufbau Darlehen 2 2,0

23 13.2.1996 Land 90%ige Bürgschaft für ein
Darlehen über 1 Mio. DEM
durch eine Privatbank

0,9

24 1994-1996/97 Land Direkte Investitionszuschüsse 3,36

25 1994-1996 Land Investitionszulagen 0,838

26 1994-1996 Arbeitsamt AFG-Zuschüsse 1,549

27 1994-1996 Verschiedene Zuschüsse 0,492
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(in Mio. DEM)

Maßnahmen zugunsten von Kahla II Betrag

Maßnahmen ab 1997

28 1997-1999 Land Direkte Investitionszuschüsse 1,67

29 1997-1999 Land Investitionszulagen 0,365

30 3./5.1999 Land 90%ige Bürgschaft für ein
Darlehen über 2,32 Mio. DEM
durch eine Privatbank

0,042

31 1997-1999 Arbeitsamt AFG-Zuschüsse 0,851

32 1997-1999 Verschiedene Zuschüsse 0,352

33 1994-1999 Sonderabschreibung 0,104

Insgesamt 39,028

(35) Maßnahme 11: Im März 1994 übernahm die TIB gegen Entrichtung von 1,975 Mio. DEM 49 % der
Anteile an Kahla II. Am 31. Dezember 1999 beendete die TIB ihre Beteiligung an dem Unternehmen
und übertrug ihre Anteile an der Kahla II auf Herrn G. Raithel und dessen Sohn, Herrn H. Raithel,
die dafür […] (*) zahlten.

(36) Maßnahme 12: Im März 1994 reichte die TIB ein partiarisches Darlehen in Höhe von 6 Mio. DEM
aus. Deutschland erklärt, dass dieses Darlehen der TIB keine zusätzlichen Stimmrechte verleiht. Das
Darlehen war mit 12 % zu verzinsen, wobei die Höhe der Zinsen auf 50 % des Jahresüberschusses
begrenzt war. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass Kahla II erst ab 1996 bescheidene
Gewinne zu erwirtschaften begann. Es wurde keine Risikoprämie vereinbart. Deutschland gibt an,
dass das Darlehen am 29. Dezember 1999 zuzüglich Zinsen in Höhe von 1,631 Mio. DEM zurück-
gezahlt wurde.

(37) Maßnahmen 13 und 23: Das Land Thüringen übernahm im März 1994 für eine 90 %ige Ausfall-
bürgschafte für Investitionskredite bis zu einer Höhe von 13,5 Mio. DEM. Als die Kredite schließlich
eingebracht wurden, deckte die Bürgschaft nach Maßnahme 13 die Kredite 18 bis 22. Die Bürgschaft
nach Maßnahme 23 deckte einen Kredit, den eine Privatbank im Februar 1996 in Höhe von 1 Mio.
DEM zu einem Zinssatz von 6,1 % gewährt hatte.

(38) Maßnahme 14: Eine weitere vom Land Thüringen im März 1994 geleistete 90 %ige Ausfallbürg-
schaft für Betriebskapitalkredite in Höhe von 6,5 Mio. DEM. Der Kredit wurde tatsächlich im
September 1995 von einer Privatbank zu einem Zinssatz von 8,5 % gewährt. Diese Bürgschaft
wurde schrittweise herabgesetzt und lief am 31.Dezember 1999 aus.

(39) Für diese Bürgschaften zahlte das Unternehmen eine Gebühr von 0,75 % p. a., die ab Juni 1995 auf
0,5 % gesenkt wurde.

(40) Maßnahme 15: Ein Zuschuss für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von ursprünglich 2 Mio.
DEM, später von 2,5 Mio. DEM, der am 10. Mai 1994 gewährt wurde.

(41) Maßnahme 16: Ein Eigenkapitalhilfe-Darlehen („EKH-Darlehen“) über 0,2 Mio. DEM, das Herrn
Raithel, dem Investor, angeblich nach einer Beihilferegelung (5) im Juni 1994 im Zusammenhang
mit der Gründung von Kahla II gewährt wurde. Dieser Regelung zufolge hatte der Investor diesen
Betrag dem Unternehmen in Form von Eigenkapital bereitzustellen. Nach Angaben Deutschlands
wurde das Darlehen am 30. September 2001 zurückgezahlt.
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(42) Maßnahme 17: Im Mai 1994 ein Darlehen in Höhe von 1,8 Mio. DEM, das angeblich nach dem
ERP-Existenzgründungsprogramm (6) gewährt wurde.

(43) Maßnahme 18: Ein Investitionsdarlehen in Höhe von 2 Mio. DEM, das angeblich nach dem ERP-
Aufbauprogramm im März 1995 (7) gewährt wurde.

(44) Maßnahme 19: Ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1 Mio. DEM, das von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau im März 1993 (8) gewährt wurde.

(45) Maßnahme 20: Ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1,73 Mio. DEM, das im April 1995 nach dem
DtA-Umweltprogramm gewährt wurde.

(46) Maßnahme 21: Ein Investitionsdarlehen in Höhe von 3,45 Mio. DEM, das angeblich nach dem ERP-
Umweltprogramm im April 1995 (9) gewährt wurde.

(47) Da die Marktzinsen sanken, wurde am 30. März 1998 der ausstehende Betrag der Darlehen im
Rahmen der Maßnahmen 18-21 in Höhe von 7,329 Mio. DEM in ein Marktdarlehen der Hypover-
einsbank umgewandelt. Der Zinssatz für dieses neue Darlehen lag bei 5,9 % und lag damit über dem
geltenden Referenzzinssatz von 5,49 %. Die Kommission stellt jedoch fest, dass die 90 %ige Bürg-
schaft aus Maßnahme 13 für dieses neue Marktdarlehen zur Verfügung gestellt wurde.

(48) Maßnahme 22: Ein Investitionsdarlehen in Höhe von 2 Mio. DEM, das angeblich nach dem ERP-
Aufbauprogramm im März 1996 (10) gewährt wurde.

(49) Maßnahme 23: Siehe Randnummer 37.

(50) Maßnahme 24: Im Oktober 1994 erhielt Kahla II vom Land Thüringen Investitionszuschüsse in
Höhe von 3,36 Mio. DEM für Investitionen im Zeitraum 1994 bis 1996 (11).

(51) Maßnahme 25: Zwischen 1994 und 1996 erhielt das Unternehmen Investitionszulagen in Höhe von
0,838 Mio. DEM (12).

(52) Maßnahme 26: Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung in Höhe von 1,549 Mio. DEM in den
Jahren 1994 bis 1996.

(53) Maßnahme 27: Zwischen 1994 und 1996 erhielt das Unternehmen Zuschüsse für die Teilnahme an
Messen in Höhe von 122 414 DEM, Zuschüsse für Werbung in Höhe von 0,03 Mio. DEM, FuE-
Zuschüsse in Höhe von 0,318 Mio. DEM und Zuschüsse zur Eingliederung von Arbeitnehmern in
Höhe von 0,021 Mio. DEM.

(54) Maßnahme 28: Weitere Investitionszuschüsse in Höhe von 1,67 Mio. DEM wurden im Dezember
1996 für die Jahre 1997 bis 1999 bewilligt.

(55) Maßnahme 29: Das Unternehmen erhielt Investitionszulagen in Höhe von 0,365 Mio. DEM für die
Jahre 1997 bis 1999.

(56) Maßnahme 30: Ein Darlehen in Höhe von 2,32 Mio. DEM wurde im Mai 1999 von einer Privatbank
gewährt; dieses Darlehen wurde ebenfalls von der 90 %igen Ausfallbürgschaft gedeckt, die im März
1994 vom Land Thüringen für Investitionskredite bis zu 13,5 Mio. DEM gewährt wurde (siehe
Maßnahmen 13 und 23). Dieses Darlehen wurde zu einem Zinssatz von 4,6 % gewährt.
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(57) Maßnahme 31: Weitere Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung in Höhe von 0,851 Mio. DEM.

(58) Maßnahme 32: Gemäß den Jahresberichten erhielt das Unternehmen zwischen 1997 und 1999
Zuschüsse für die Beteiligung an Messen, für Werbung und zur Eingliederung von Arbeitnehmern in
Höhe von 342 910 DEM sowie Zuschüsse für Personalkosten im Zusammenhang mit FuE-Aktivi-
täten in Höhe von 8 602 DEM. Damit belief sich die Gesamtsumme der Zuschüsse auf 0,352 Mio.
DEM.

(59) Ferner erklärte Deutschland nach der Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens, das Unternehmen
habe eine Regelung in Anspruch genommen, die es erlaubt, Investitionen zunächst in höherem
Maße abzuschreiben und im Laufe der Jahre zu reduzieren (Sonderabschreibung). Deutschland räumt
ein, dass diese Maßnahme in der Tat einen Vorteil für das Unternehmen dargestellt habe, da damit
nicht nur Verluste in den ersten Jahren verbunden waren, sondern auch geringere Steuerzahlungen.
Der dem Staat durch die Steuerminderungen entstandene Einnahmeverlust muss ebenfalls als Finan-
zierungsmaßnahme des Staates zugunsten von Kahla II (nachstehend: Maßnahme 33) betrachtet
werden.

C. Das Vorhaben

(60) Nach Angaben Deutschlands wurde am 25. März 1994 ein Plan für die Finanzierung des Bedarfs
von Kahla II erstellt. Die ursprünglich geplanten Kosten wurden geringfügig um etwa 2 Mio. DEM
reduziert. Eine detaillierte Aufstellung wird in Tabelle 5 gegeben, die den von Deutschland übermit-
telten Angaben entnommen wurde:

Tabelle 5

(in Mio. DEM)

Kosten Geplant Durchgeführt (1994-1996)

Grundbesitz 3,200 3,200

Gebäude

Maschinen/Anlagen 2,050 2,050

Waren 2,136 1,472

Erneuerung Maschinen 14,650 14,977

Immaterielle Vermögenswerte

Betriebskapital 14,854 12,709

Insgesamt 36,890 34,408

(61) Um diese Kosten zu decken, wurde im März 1994 ein Finanzierungsplan erstellt, der danach mehr-
mals geändert wurde. Tabelle 6 wurde den von Deutschland übermittelten Angaben entnommen Die
kursiv gedruckten Maßnahmen betreffen angebliche private Mittel.

Tabelle 6

(in Mio. DEM)

Maßnahme Finanzierungsplan 25.3.1994 26.4.1995 25.4.1996 Durchgeführt

11 TIB-Beteiligung 1,950 1,975 1,975 1,975

12 Partiarisches Darlehen (TIB) 6,000 6,000 6,000 6,000

15 KMU-Zuschuss 2,000 2,500 2,500 2,500

Darlehen 13,500
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(in Mio. DEM)

Maßnahme Finanzierungsplan 25.3.1994 26.4.1995 25.4.1996 Durchgeführt

18 — KfW-ERP-Aufbauprogramm 2,000 2,000 2,000

19 — KfW-Mittelstandsprogramm 1,000 1,000 1,000

20 — DtA-Umweltprogramm 1,730 1,730 1,730

21 — ERP-Energiesparprogramm 3,450 3,450 3,450

22 — KfW-ERP-Aufbauprogramm 2,000 2,000

— Bankdarlehen 5,320 3,320 1,000

(14) Betriebsmittelkredit von Banken 6,500 6,500 6,500 6,500

24 Investitionszuschüsse 3,370 3,340 3,340 3,360

25 Investitionszulagen 1,020 1,020 1,020 0,838

Herr Raithel (Eigentümer) 2,550 0,055 0,055 0,055

16 — DtA- Eigenkapitalhilfe 0,200 0,200 0,200

17 — KfW-ERP-Existenzgründungs-
programm

1,800 1,800 1,800

Insgesamt 36,890 36,890 36,890 34,408

(62) Es wird festgestellt, dass die TIB-Beteiligung (Maßnahme 11) im Jahr 1995 gegenüber dem ursprüng-
lich vorgesehenen Betrag um 0,25 Mio. DEM erhöht wurde. Es wird ferner festgestellt, dass der
ursprüngliche Plan Darlehen in Höhe von 13,5 Mio. DEM vorsah. Für diese Darlehen sowie für
einen Betriebsmittelkredit einer privaten Bank in Höhe von 6,5 Mio. DEM übernahm das Land
90%ige Bürgschaften (Maßnahmen 13 und 14). Im Jahr 1994 wurde der Betriebsmittelkredit einge-
bracht. Die Darlehen in Höhe von insgesamt 13,5 Mio. DEM wurden im Jahr 1995 gewährt
(Maßnahmen 18-22) und durch die 90%ige Bürgschaft effektiv gedeckt.

(63) Hinsichtlich der angeblichen privaten Mittel wird festgestellt, dass der ursprünglich vorgesehene
Beitrag des Investors von 2,555 Mio. DEM auf 2,055 Mio. DEM reduziert wurde, d. h. um 0,5 Mio.
DEM. Der „KMU-Zuschuss“ (Maßnahme 15) wurde um 0,5 Mio. DEM erhöht, also genau um den
Betrag, um den der Beitrag des Investors verringert wurde. Als der angebliche Beitrag des privaten
Investors tatsächlich eingebracht wurde, bestand dieser außerdem aus einem Barbetrag von 0,055
Mio. DEM aus den Eigenmitteln des Investors und zwei Darlehen in Höhe von 2 Mio. DEM, die von
staatlichen Banken auf der Grundlage genehmigter Beihilferegelungen (Maßnahmen 16 und 17)
gewährt wurden.

(64) Es wird festgestellt, dass Tabelle 6, wie sie von Deutschland übermittelt wurde, keinen Verweis auf
die im Rahmen der Maßnahmen 26 und 27 gewährten Zuschüsse und auf die Sonderabschreibungs-
regelung enthält, die das Unternehmen nach Angaben Deutschlands in Anspruch nehmen konnte
(Maßnahme 33). In einer gesonderten Tabelle, die am 30. Januar 2002 übermittelt wurde, gab
Deutschland an, dass die in den Jahren 1994 und 1995 abgeschriebenen Investitionen sich auf
insgesamt 3,603 Mio. DEM beliefen.
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(65) Deutschland übermittelte folgende weitere Tabelle mit verschiedenen Investitionen, die das Unter-
nehmen in den Jahren 1997 und 1998 getätigt hat:

Tabelle 7

(in Mio. DEM)

Kosten Geplant Durchgeführt

Maschinen/Anlagen 5,580

Immaterielle Vermögenswerte 0,150

Insgesamt 5,730 6,769

(66) Die Finanzierung dieser Kosten ist in Tabelle 8, wie sie von Deutschland übermittelt wurde, im
Einzelnen dargestellt:

Tabelle 8

(in Mio. DEM))

Maßnahme Finanzierung Geplant Durchgeführt

Eigenbeitrag 1,318 2,406

28 Investitionszuschüsse 1,670 1,670

29 Investitionszulagen 0,279 0,292

Sonstige Quellen 2,400 2,400

Insgesamt 5,730 6,769

(67) Es wird festgestellt, dass Tabelle 8, wie sie von Deutschland übermittelt wurde, keinen Verweis auf
die Zuschüsse im Rahmen der Maßnahmen 31 und 32 enthält. Für die Finanzierung der Kosten in
Tabelle 7 gibt Deutschland jedoch an, dass das Unternehmen im Rahmen der Sonderabschreibungs-
regelung (Maßnahme 33) Investitionen in Höhe von bis zu 0,743 Mio. DEM abgeschrieben habe.
Dieser letztgenannte Betrag ist vermutlich im Posten „Sonstige Quellen“ in Tabelle 8 einhalten.

(68) Deutschland hat ferner einen weiteren Investitionsplan (13) übermittelt, in dem die zwischen 1994
und 2000 getätigten Investitionen sowie die zwischen 2000 und 2003 zu tätigenden Investitionen
im Einzelnen aufgeführt sind. Dieser Plan nennt eine große Anzahl vor allem von Maschinen und
Anlagen, in die das Unternehmen investiert hat. Die Gesamtkosten für den Zeitraum 1994-2000
sind in Tabelle 9, wie sie von Deutschland übermittelt wurde, dargestellt:

Tabelle 9

(in Mio. DEM))

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Insgesamt

8,504 4,540 1,933 1,846 4,923 1,370 0,790 23,906

(69) Die Kommission stellt fest, dass dieser letztgenannte Investitionsplan einen Teil der in den Tabellen
5 bis 8 beschriebenen Investitionen zusammenfasst. In diesem Zusammenhang belaufen sich die im
Zeitraum 1994-1996 getätigten Investitionen auf insgesamt 14,977 Mio. DEM. Dies entspricht den
in Tabelle 5 unter dem Posten „Erneuerung von Maschinen“ dargestellten, tatsächlich durchgeführten
Investitionen. Für die Jahre 1997 und 1998 entspricht der Gesamtbetrag der Investitionen den
gemäß Tabelle 7 getätigten Investitionen.
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D. Marktanalyse

(70) Sowohl Kahla I als auch Kahla II produzieren Geschirr aus Feinkeramik und Porzellan für den Haus-
haltssektor. Kahla II expandierte und produziert heute auch für den gewerblichen Bereich, insbeson-
dere für Hotels und für Dekorationszwecke. Die Erzeugnisse werden auch exportiert.

(71) Im Sektor Tafel- und Zierporzellan besteht ein intensiver Warenaustausch zwischen den Mitglied-
staaten. Während Zierporzellan in ganz Europa hergestellt wird, sind die Tafelporzellanhersteller
stark regional konzentriert in Nordbayern (Deutschland), in Staffordshire (Vereinigtes Königreich)
und im Limousin (Frankreich). Neben einer Vielzahl von KMU bestehen auch zahlreiche Großunter-
nehmen. Zu letzteren gehören Villeroy&Boch (Deutschland/Luxemburg), Hutschenreuther und
Rosenthal (Deutschland) sowie Royal Doulton und Wedgewood (Vereinigtes Königreich), auf die
mehr als ein Drittel der Gesamtproduktion in der Gemeinschaft entfällt. Zur Deckung des speziellen
Bedarfs des Hotel- und Gaststättengewerbes entstand der „Hotelporzellansektor“ mit seinem eigens
entworfenen soliden Porzellan. Das Vereinigte Königreich, Deutschland und Italien sind die Haupter-
zeuger- und Verbraucherländer. Die enge Beziehung zum Endverbraucher und die notwendige
Konkurrenz beim Design haben diese sehr arbeitsintensive Branche mit ihrer enormen Produktpa-
lette besonders geprägt. Die Verkäufe an Drittländer übersteigen nominal die Einfuhren der Gemein-
schaft, doch im Volumen liegen die Einfuhren über den Ausfuhren, vor allem wegen der extrem
billigen Einfuhren aus China (14).

(72) In der Porzellanbranche bestehen Überkapazitäten. Fertigung und Verbrauch verzeichneten zwischen
1984 und 1991 ein anhaltendes Wachstum, dem in den Jahren 1992 und 1993 Rückschläge
folgten. Eine für 1994 erwartete Erholung trat nicht ein. Die Handelsbilanz der letzten Jahre war
positiv, aber der Anteil der Importe hat deutlich zugenommen, besonders bei Haushaltsgeschirr. Der
Exportzuwachs kann den Wettbewerbsdruck in diesem Sektor nicht ausgleichen. Vielmehr
verschärfen sich die angespannte Wettbewerbslage und die Kapazitätsüberschüsse durch Marktneu-
einsteiger aus Südostasien und Osteuropa (vor allem der Tschechischen Republik und Ungarn), die
von ihren Handelsabkommen mit der Europäischen Union profitieren, noch weiter (15).

III. GRÜNDE FÜR DIE EINLEITUNG UND AUSWEITUNG DES FÖRMLICHEN PRÜFVERFAHRENS

(73) Bei der Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens hat die Kommission die Finanzmaßnahmen zu-
gunsten von Kahla I und Kahla II im Lichte des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag und des Artikels 61
Absatz 1 EWR-Abkommen untersucht. Die Maßnahmen umfassten staatliche Mittel und verfälschten
den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten oder drohten ihn zu verfälschen und verschafften
diesen Unternehmen Vorteile. In ihrer vorläufigen Würdigung waren Kahla I und Kahla II nach
Ansicht der Kommission Unternehmen in Schwierigkeiten. Die Kommission bezweifelte ferner, dass
der Staat sich wie ein marktwirtschaftlicher Unternehmer verhalten hatte, als er diesen Unternehmen
finanzielle Mittel zuführte. In einer vorläufigen Würdigung wurden solche Maßnahmen als staatliche
Beihilfe betrachtet.

(74) Da die Kommission ernsthafte Zweifel hatte, ob diese Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar sind, leitete sie wegen der Ad-hoc-Beihilfen an Kahla I und Kahla II das förmliche Prüfver-
fahren ein. Außerdem behauptete Deutschland, dass zahlreiche Beihilfemaßnahmen nach geneh-
migten Beihilferegelungen gewährt worden seien. Nach den der Kommission vorliegenden Angaben
war sie nicht in der Lagen zu entscheiden, ob diese Maßnahmen mit den genehmigten Beihilferege-
lungen, nach denen sie angeblich gewährt wurden, übereinstimmten. Daher hat die Kommission im
Rahmen der Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens eine Anordnung zur Auskunftserteilung an
Deutschland gerichtet, um diesen Punkt zu klären.
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(75) Die als Antwort auf diese Anordnung zur Auskunftserteilung übermittelten Informationen
zerstreuten lediglich im Falle einiger angeblich nach einer genehmigten Beihilferegelung gewährten
Maßnahmen die Zweifel der Kommission daran, dass es sich um bestehende Beihilfen handelt. Ferner
stellte die Kommission bei mehreren Maßnahmen Einzelheiten fest, über die sie zuvor nicht infor-
miert worden war. Folglich weitete die Kommission das förmliche Prüfverfahren aus, um die
Maßnahmen, die offensichtlich noch immer nicht mit genehmigten Beihilferegelungen in Einklang
stehen, sowie die Maßnahmen, über die sie erst nach Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens unter-
richtet worden war, zu beurteilen.

IV. BEMERKUNGEN DEUTSCHLANDS

(76) In seinem Schreiben vom 11. November 1999 vertrat Deutschland die Ansicht, keine der vorste-
henden Finanzmaßnahmen habe der Kommission notifiziert werden müssen. Deutschland macht
geltend, dass Kahla II im Februar 1994 neu gegründet und die Geschäftstätigkeit von Kahla I nicht
fortgeführt wurde. Nach deutschen Aussagen befindet sich die Kahla II nicht in Schwierigkeiten.
Während des gesamten Verfahrens hat Deutschland auf diesem Punkt bestanden. Zur Untermaue-
rung dieser Argumentation legte Deutschland zunächst zwei von Beratern erstellte Berichte vom 29.
November 1993 und vom 11. Januar 1994 vor. Nach der Ausweitung des formalen Prüfverfahrens
übermittelte Deutschland einen von einem weiteren Berater erstellten Bericht vom 21. Januar 2002.

(77) Deutschland stellte zunächst fest, dass die Mehrheit der Finanzmaßnahmen der öffentlichen Einrich-
tungen nicht als Beihilfe betrachtet werden sollten, weil die staatlichen Behörden wie ein marktwirt-
schaftlicher Unternehmer gehandelt hätten, als sie Kahla II finanzielle Hilfe zusagten. Die übrigen
Finanzmaßnahmen zugunsten von Kahla II, die nicht unter den Grundsatz des marktwirtschaftlich
handelnden privaten Investors fallen würden, sind Deutschland zufolge entweder durch genehmigte
Beihilferegelungen abgedeckt oder als De-minimis-Beihilfen anzusehen. Deutschland übermittelte
ausführliche Informationen und Unterlagen.

(78) Nach der Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens erkannte Deutschland an, dass einige Maßnahmen
Beihilfen darstellen könnten und einige nicht unter die in der Mitteilung der Kommission über „de
minimis“-Beihilfen (16) und der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „de minimis“-Beihilfen (17) enthaltenen
De-minimis-Regeln oder genehmigte Beihilferegelungen fallen könnten. Deutschland vertrat jedoch
die Auffassung, in diesem Fall sei die Beihilfe als Investitionsbeihilfe, die die regionalen Förderhöchst-
grenzen einhalte, zu betrachten. Ferner übermittelte Deutschland mehrere Investitionspläne und
ergänzende Informationen zu diesem Thema, einschließlich einer Schätzung der Beihilfeintensität
der Maßnahmen.

(79) Abschließend trug Deutschland vor, dass die Kommission, falls sie keines der angeführten Argu-
mente akzeptiere — insbesondere für Maßnahme 26 —, prüfen sollte, ob die Beihilfe als mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbare Beschäftigungsbeihilfe betrachtet werden könnte.

(80) In seinem Schreiben vom 1. Oktober 2002 erklärte Deutschland entgegen allen vorherigen Argu-
menten, dass, falls die Kommission Kahla II als ein Unternehmen in Schwierigkeiten betrachten
sollte, die fraglichen Beihilfemaßnahmen als Umstrukturierungsbeihilfen auf Basis der Leitlinien der
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten (18) (Umstrukturierungsleitlinien) beurteilt werden sollten.

V. STELLUNGNAHMEN VON BETEILIGTEN

(81) Nach der Einleitung und Ausweitung des Verfahrens erhielt die Kommission Stellungnahmen von
Kahla II, die an Deutschland mit Schreiben vom 7. August 2001 und 6. März 2002 übermittelt
wurden. Die von Kahla II vorgetragenen Argumente stimmen weitgehend mit denen Deutschlands
überein.
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(16) ABl. C 68 vom 6.3.1996, S. 9.
(17) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 30.
(18) ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12, und ABl. C 288 vom 9.10.1999, S. 2.



(82) Ferner ging eine neue Beschwerde darüber ein, dass Kahla II weitere Beihilfen erhalten haben solle.
Diese Information wurde mit Schreiben vom 30. April 2002 an Deutschland übermittelt. Am 29.
Mai 2002 antwortete Deutschland und trug vor, das Unternehmen habe keine anderen Zuschüsse
erhalten als diejenigen, über die die Kommission unterrichtet worden sei.

(83) Am 30. Juli 2002 übermittelte Kahla II der Kommission eine weitere Stellungnahme, die keine neuen
Tatsachen oder Beweise enthielt, in der Deutschland jedoch auf seinen vorhergehenden Argumenten
bestand, dass das Unternehmen sich niemals in Schwierigkeiten befunden habe, dass bestimmte
Maßnahmen nicht als Beihilfe zu betrachten seien und dass die Ad-hoc-Beihilfen als vereinbare regi-
onale Beihilfen betrachtet werden müssten.

VI. WÜRDIGUNG

A. Das Unternehmen

(84) Bei der Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens konnte die Kommission aufgrund der vorliegenden
Angaben nicht entscheiden, ob Kahla I und Kahla II unabhängige Unternehmen waren oder inwie-
weit die Kahla II als Fortführung eines Unternehmens oder als Auffanglösung anzusehen ist. Daher
wurde Deutschland aufgefordert, genügend Angaben vorzulegen, um diesen Punkt zu klären.

(85) In der Ausweitung des formalen Prüfverfahrens kam die Kommission zu dem Schluss, dass Kahla I
und Kahla II verschiedene rechtliche Einheiten sind. Kahla II wurde als Auffanggesellschaft
betrachtet, da sie von Hern G. Raithel als Mantelgesellschaft gegründet wurde, um die Tätigkeiten
der in Abwicklung befindlichen Kahla I fortzuführen und deren Vermögenswerte zu übernehmen. In
den vorliegenden Unterlagen wird Kahla II oft als Auffanggesellschaft bezeichnet, und die Kommis-
sion stellte fest, dass eine Änderung der Kontrolle, der Eigentumsverhältnisse und der Rechtspersön-
lichkeit stattgefunden hat. Deutschland hat dieser Ansicht nicht widersprochen.

(86) Die Veräußerung der Vermögenswerte an Kahla II erfolgte nicht in einer offenen und bedingungs-
freien Ausschreibung. Deutschland erklärt, die Marktteilnehmer seien darüber informiert gewesen,
dass die Vermögenswerte zur Veräußerung angeboten wurden. Deutschland zufolge wurde nach
Verhandlungen mit zwei potenziellen Investoren Herr G. Raithel vom Gesamtvollstreckungsver-
walter als bester Bieter ausgewählt. Nach Angaben des Gesamtvollstreckungsverwalters waren die
Gründe für diese Wahl sowohl die Erfahrung des Bieters auf dem Porzellanmarkt als auch die
Tatsache, dass er ein wesentlich höheres Angebot gemacht habe als der andere Bieter, der Deutsch-
land zufolge 1 DEM geboten habe. Die Kommission stellt jedoch fest, dass Herr G. Raithel zwar in
der Tat mehr als 1 DEM geboten habe, dieser angebotene Preis aber durch staatliche Mittel finan-
ziert werden sollte. Dennoch geht aus den verfügbaren Informationen hervor, dass Herr G. Raithel
55 000 DEM aus Eigenmitteln und damit mehr als 1 DEM eingebracht habe. Auf Grundlage der
verfügbaren Informationen folgt die Kommission der Ansicht Deutschlands, dass Herr G. Raithel der
beste Bieter war.

(87) Die Kommission erkennt an, dass der Wert des Grundstücks von Kahla I auf einem Gutachten unab-
hängiger Sachverständiger beruhte. Deutschland erklärte, der Wert für Anlagen und Vorrats-
vermögen — insgesamt rd. 3,5 Mio. DEM — sei nicht auf Basis eines Gutachtens ermittelt worden,
da es praktische Probleme gegeben habe und ein Großteil der Anlagen in schlechtem Zustand
gewesen sei und habe ersetzt werden müssen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen kommt die
Kommission zu dem Schluss, dass kein Grund besteht zu bezweifeln, dass der für die Vermögens-
werte von Kahla I bezahlte Preis nicht dem Marktpreis entsprach.

(88) Was den anschließenden Verkauf des 49%igen Anteils der TIB an Kahla II betrifft, so wird in den
folgenden Abschnitten analysiert, ob dieser dem Verhalten eines marktwirtschaftlichen Unterneh-
mers entspricht. Die Kommission stellt jedoch fest, dass die Veräußerung dieses Anteils an Herrn G.
Raithel und seinen Sohn am 31. Dezember 1999 nicht in einer offenen, transparenten und
unbeschränkten Ausschreibung erfolgt ist.
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(89) Die TIB ist ein landeseigenes Finanzinstitut. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Gerichsthofs
der Europäischen Gemeinschaften und der Politik der Kommission ist die Kommission der Ansicht,
dass der Verkaufspreis für eine öffentliche Beteiligung keine Elemente einer staatlichen Beihilfe
enthält, sofern das Verkaufsobjekt im Rahmen eines offenen, an keine Bedingungen geknüpften und
nicht diskriminierenden Ausschreibungsverfahrens angeboten wird. Allerdings sind die Mitglied-
staaten nicht verpflichtet, dieses Verfahren bei der Veräußerung öffentlicher Beteiligungen zu
befolgen.

(90) Wird kein solches Verfahren durchgeführt, kann der Verkaufspreis Elemente staatlicher Beihilfe
enthalten. Daher kann die Kommission gegebenenfalls prüfen, ob der Verkaufspreis dem Wert der
öffentlichen Beteiligung in angemessener Weise entspricht. In diesem Zusammenhang stellt die
Kommission fest, dass der Preis für die an Herrn G. Raithel und seinen Sohn veräußerten Anteile
höher war als der Preis, den die TIB selbst fast sechs Jahre zuvor bezahlt hatte. Es wird ferner festge-
stellt, dass der Anteil eine Minderheitsbeteiligung darstellte. Abschließend ist hervorzuheben, dass im
Zusammenhang mit der Einleitung oder der Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens kein Betei-
ligter eine Beschwerde darüber eingelegt hat, willkürlich aus der Veräußerung ausgeschlossen
worden zu sein, und kein Beteiligter ein Angebot für die Beteiligung vorgelegt hat. Folglich gibt es
nach Auffassung der Kommission beim Verkauf dieser Beteiligung keine Anhaltspunkte für eine
Beihilfe.

B. Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag

(91) Kahla I und Kahla II wurden Finanzhilfen aus staatlichen Mitteln gewährt, die beiden Unternehmen
Vorteile gegenüber ihren Mitwettbewerbern verschafften. Die in den Unterlagen enthaltenen Tatsa-
chen zeigen, dass, wenn unter staatlicher Kontrolle stehende Einrichtungen Darlehen gewähren und
Beteiligungen an Privatunternehmen halten, wie die TIB an Kahla II, ihre Aktivitäten klar dem Staat
zuzurechnen sind. In diesem Zusammenhang wird auf einen Bericht eines Beraters vom 29.
November 1993 Bezug genommen, gemäß welchem das gesamte Umstrukturierungskonzept von
Kahla im Licht der Bemühungen der regionalen Regierung, Arbeitsplätze bei Kahla zu sichern,
gesehen werden muss (19). Da der Porzellanmarkt ein wettbewerbsintensiver europäischer Produkt-
markt mit Überkapazität ist, drohen finanzielle Vorteile, die einem Unternehmen gegenüber seinen
Mitwettbewerbern eine vorteilhafte Position verschaffen, den Wettbewerb zu verfälschen und beein-
trächtigen den Handel zwischen Mitgliedstaaten.

(92) Was Kahla I betrifft, so kommt die Kommission in der Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens zu
dem Schluss, dass die Maßnahmen 2, 3 und 9 keine Beihilfen darstellen. Die übrigen von Deutsch-
land gewährten Maßnahmen werden immer noch als Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag angesehen. Deutschland hat dieser Ansicht nicht widersprochen, welche folglich aufrecht
erhalten wird.

(93) Was Kahla II betrifft, so ist Deutschland nach wie vor der Meinung, dass es sich um ein neues Unter-
nehmen handelt, das die unternehmerische Kontinuität von Kahla I nicht gewährleistet und das sich
nie in Schwierigkeiten befand. Deshalb haben die öffentlichen Behörden bei der Gewährung ihrer
finanziellen Unterstützung wie ein marktwirtschaftlicher Unternehmer gehandelt. Die Kommission
wird zunächst prüfen, ob die öffentlichen Einrichtungen, die Kahla II finanzielle Hilfe zur Verfügung
stellten, als marktwirtschaftlicher Unternehmer gehandelt haben. Zum Zweiten wird die Kommission
die Frage der Schwierigkeiten des Unternehmens untersuchen.

Marktwirtschaftlicher Unternehmer

(94) Deutschland hat zwei von Beratern erstellte Berichte vorgelegt, um seine These zu untermauern, dass
die öffentlichen Einrichtungen, die Kahla II finanzielle Hilfe zur Verfügung stellten, als marktwirt-
schaftlich orientierte Kapitalgeber gehandelt haben.
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(19) „Das Konzept der Auffanggesellschaft Kahla muss unter den speziellen strukturpolitischen Bedingungen des Landes
Thüringen gesehen werden, insbesondere unter dem Aspekt der Bemühungen der Landesregierung, im Rahmen von
Förderungsmöglichkeiten bestehende Arbeitsplätze zu erhalten“, Bericht von Röls Bühler Stüpges Hauck & Partner,
übermittelt als Anlage 1 zum Schreiben vom 31. Januar 2000, eingetragen am 3. April 2000 unter der Nummer A/
32839.



(95) Wir in Randnummer 91 dargelegt schlägt der erste Bericht vom 29. November 1993 mit Blick auf
die Bemühungen der Landesregierung, die Arbeitsplätze bei Kahla zu erhalten, einen Umstrukturie-
rungsplan für die Auffanggesellschaft vor (20). Die Umstrukturierung sollte im Zeitraum 1994 bis
1997 stattfinden und Gesamtkosten in Höhe von 18,779 Mio. DEM umfassen. Die Gewinnschwelle
sollte 1996 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 0,101 Mio. DEM erreicht werden.

(96) Der zweite Bericht wurde am 11. Januar 1994 für die TIB erstellt, bevor diese ihren 49%igen Anteil
am Unternehmen übernahm. Die Studie erläutert, Ziel der TIB sei die Erhaltung und Schaffung von
Arbeitsplätzen in Thüringen (21). In der Studie wird darauf hingewiesen, dass die Wiederherstellung
der Rentabilität nur durch eine Umstrukturierung mit Unterstützung der öffentlichen Behörden er-
reicht werden könnte. Die Gewinnschwelle sollte 1996 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von
1,394 Mio. DEM erreicht werden. Außerdem hieß es in der Studie, dass das öffentliche Engagement
zugunsten von Kahla II hohe Risiken beinhaltete und es wurde jegliche Möglichkeit ausgeschlossen,
dass das Unternehmen eine finanzielle Unterstützung vor 1998 zurückzahlen kann.

(97) In Anbetracht dieser Berichte kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die staatlichen Finan-
zinstitute — insbesondere die TIB — nicht als marktwirtschaftlicher Unternehmer gehandelt haben,
als sie Kahla II finanzielle Hilfe zusagten. Diese Berichte belegen eindeutig, dass das Ziel der Landes-
regierung und ihrer Finanzinstitute darin lag, Arbeitsplätze zu erhalten. Dies ist nicht das Hauptziel
eines marktwirtschaftlichen Unternehmers. Darüber hinaus sehen die Berichte für mindestens zwei
Jahre Verluste vor und analysieren keinerlei mögliche Gegenleistung für die Beteiligung der
Behörden, wie dies bei jedem marktwirtschaftlichen Unternehmer hätte der Fall sein müssen.

(98) Insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung der TIB kann die Kommission nur ihren Standpunkt
beibehalten, dass diese nicht in Einklang mit dem Prinzip des marktwirtschaftlich handelnden
privaten Investors ist und folglich als Beihilfe zu betrachten ist. Die Tatsache, dass die TIB ihren
Anteil fünf Jahre später an die Mehrheitseigner G. Raithel und seinen Sohn veräußerte, und zwar zu
einem höheren Preis, als sie im Jahr 1994 selbst bezahlt hatte, ändert nichts an dieser Schlussfolge-
rung. Das Verhalten der TIB muss ex ante unter Berücksichtigung der potenziellen Risiken und der
erwarteten Einnahmen beurteilt werden. Auf der Grundlage der damals verfügbaren Berichte waren
diese Risiken hoch (22), es wurden jedoch keine Maßnahmen getroffen, um ihnen zu begegnen.
Ferner wurde keine Analyse künftiger Einnahmen durchgeführt. Darüber hinaus ist der von der TIB
tatsächlich gemachte Gewinn gering.

(99) Entgegen den Aussagen Deutschlands, sind die Bedingungen der TIB-Beteiligung nicht vergleichbar
mit den Bedingungen des privaten Kapitalgebers Raithel. Raithel hat angeblich 2,055 Mio. DEM in
das Unternehmen investiert. Es stammten jedoch nur 0,055 Mio. DEM aus seinen privaten Eigenmit-
teln. Die verbleibenden zwei Mio. DEM stammten aus staatlichen Mitteln in der Form von zwei
Darlehen, die Raithel gewährt wurden (Maßnahmen 16 und 17). Darüber hinaus war eines der
Darlehen (Maßnahme 16) in eine Garantie des Bundes gegenüber der gewährenden Deutschen
Ausgleichsbank einbezogen, das andere Darlehen (Maßnahme 17) durch eine erstrangige Grund-
schuld auf das Grundstück von Kahla II (23). Die TIB hat dagegen 1,975 Mio. DEM aus ihren Eigen-
mitteln dem Unternehmen in Form einer Beteiligung zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag stellte
Eigenkapital da, das im Falle der Insolvenz nachrangig bedient wird. Das von der TIB übernommene
Risiko ist somit deutlich höher als das Risiko des privaten Kapitalgebers. Wie in Randnummer 111
dargestellt werden wird, hatte Herr G. Raithel darüber hinaus das Recht, sich vom Vertrag zurückzu-
ziehen, wenn die TIB-Beteiligung und/oder andere Maßnahmen nicht eingebracht werden, während
die TIB nicht über solche Rechte verfügte. Die TIB-Beteiligung steht daher nicht in Einklang mit dem
Prinzip des privaten Kapitalgebers.
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(20) Vgl. Fußnote 19.
(21) „Zielsetzung der TIB ist die Erhaltung und Schaffung industrieller Arbeitsplätze im Freistaat Thüringen“, Bericht von

Arthur Andersen, übermittelt als Anlage 2 zum Schreiben vom 31. März 2000, eingetragen am 3. April 2000 unter
der Nummer A732839.

(22) „Es bestehen jedoch eine Vielzahl von Risiken, die zum Scheitern des Konzepts führen können“ und „Eine Entschei-
dung für eine Beteiligung an der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH kann daher grundsätzlich befürwortet werden,
wenn man sich des verbleibenden, hohen Risikos bewusst ist. Es bedeutet zugleich aber auch eine Absage an andere
thüringische Porzellanhersteller, um den Erfolg des Konzepts nicht weiter zu gefährden“, Bericht von Arthur
Andersen ( siehe Fußnote 23).

(23) Es sei daran erinnert, dass der Erwerb der Vermögensgegenstände von Kahla II überwiegend durch Beihilfen finan-
ziert wurde.



(100) Was die übrigen von Deutschland getroffenen Maßnahmen betrifft, so hätte ein marktwirtschaftli-
cher Unternehmer angesichts der besonderen Situation des Unternehmens und der Tatsache, dass
dieses in einem Markt tätig ist, der von strukturellen Überkapazitäten gekennzeichnet ist, nur unter
Bedingungen finanzielle Unterstützung gewährt, die diesen Fakten Rechnung tragen.

(101) Die Kommission wird zunächst die von der TIB und von staatseigenen Banken gewährten Kredite
untersuchen. Diese Kredite sind in Tabelle 10 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 10

Maßnahme Betrag (DEM) Zinssatz Referenzzins-
satz Sicherheiten

12 6 Mio. 12 % (1) 6,62 % —

16 0,2 Mio. 0 % — 5 % (2) 6,62 % Garantie des Bundes

17 1,8 Mio. 5,5 % 6,62 % Erstrangige Grundschuld auf Grundbesitz
für 1,8 Mio. DEM; subsidiär Grundschuld
auf Grundbesitz für 20 Mio. DEM

18 2 Mio. 6,5 % 8,28 % Zweitrangige Grundschuld auf Grundbesitz
für 1.8 Mio. DEM, zweitrangige und drit-
trangige Grundschuld über 20 Mio. DEM,
Abtretung von Maschinen und Rechten
gegenüber Dritten, Abtretung von Lage-
rbeständen, Abtretung von Forderungen
gegen Kunden, 90%ige Bürgschaft des
Landes Thüringen

19 1 Mio. 6,75 % 8,28 % Wie Maßnahme 18

20 1,73 Mio. 6,65 % 8,28 % Wie Maßnahme 18

21 3,45 Mio. 6,65 % 8,28 % Wie Maßnahme 18

22 2 Mio. 5 % 7,33 % Wie Maßnahme 18

(1) Das Darlehen hatte einen Zinssatz von 12 %. Die Zinszahlungen waren jedoch auf 50 % der Jahresgewinne begrenzt.
(2) Während der ersten drei Jahre wurden die Zinsen durch die Bundesregierung übernommen. Der Zinssatz betrug im 4. Jahr

2 %, im 5. Jahr 3 % und im 6. Jahr 5 %.

(102) Tabelle 10 belegt, dass die staatlichen Finanzinstitute nicht als marktwirtschaftlicher Unternehmer
gehandelt haben. Insbesondere mit Blick auf das partiarische Darlehen der TIB (Maßnahme 12) wird
festgestellt, dass der vereinbarte Zinssatz 12 % betrug, aber die Höhe der Zinsen auf 50 % des Jahres-
überschusses begrenzt war. In den Berichten war bereits betont worden, dass Kahla II mindestens
während der ersten beiden Jahre keinerlei Gewinne erwirtschaften würde. Dies ist in der Tat einge-
treten. Kein erhöhter Zinssatz ist vereinbart worden, um für die Jahre, für die Zinszahlungen
unwahrscheinlich waren, zu kompensieren. Folglich hat die TIB bewusst ein partiarisches Darlehen
gewährt, das mit keinerlei zusätzlichen Stimmrechten verbunden war, ohne irgendwelche Sicher-
heiten zu verlangen und zu einem Zinssatz von 0 % für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren.
Keine Risikoprämie wurde für die Kompensierung der Risiken vereinbart, die in dem Bericht, auf
dessen Grundlage das partiarische Darlehen (und die Beteiligung) gewährt wurden, vorhergesehen
wurden. Was die verbleibenden Darlehen betrifft, so zeigt die Tabelle, dass sie alle zu einem niedri-
geren Zinssatz als dem Referenzzinssatz gewährt wurden. Außerdem kamen Sicherheiten, soweit sie
gestellt wurden, entweder von den Behörden, oder es wurden wiederholt für alle Darlehen dieselben
Vermögenswerte als Sicherheit herangezogen. Diese Vermögensgegenstände sind nicht unabhängig
bewertet worden, so dass ihr tatsächlicher Wert zweifelhaft ist. Es muß außerdem in Erinnerung
gerufen werden, dass diese Vermögensgegenstände mit staatlicher Unterstützung finanziert wurden.
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(103) Der Bürgschaftsvertrag sah vor, dass nachgeordnet eine Bürgschaft in Höhe von 0,7 Mio. DEM von
Herrn G. Raithel bereitgestellt werden sollte, es sei denn, es könnte nachgewiesen werden, dass er
eine persönliche Bürgschaft für das EKH-Darlehen (Maßnahmen 16) bereitgestellt hat. Der Darle-
hensvertrag für Maßnahme 16 weist auf keinerlei Bereitstellung einer persönlichen Bürgschaft hin,
sondern auf eine Garantie des Bundes. Die Kommission wurde jedoch nie darüber informiert, dass
diese Bürgschaft in Höhe von 0,7 Mio. DEM jemals bereitgestellt wurde. Vielmehr wurde das
Darlehen nach Kenntnis der Kommission durch eine Garantie des Bundes und gerade nicht durch
eine persönliche Bürgschaft abgesichert. Selbst wenn sie bereitgestellt worden wäre, wäre sie nach-
rangig hinter allen anderen Sicherheiten und würde nur einen sehr viel geringeren Teil des mögli-
cherweise hohen Ausfallrisikos abdecken. Angesichts dessen kann die Kommission nur zu dem
Schluss kommen, dass die staatlichen Banken und Institute nicht als marktwirtschaftlich handelnde
Marktteilnehmer gehandelt haben. Zudem bezeichnet Deutschland die Darlehen unter den
Maßnahmen 16-22 selbst als Beihilfe (24), wenn auch als bestehende Beihilfe. Die Kommission ist
ebenso wie Deutschland der Ansicht, dass sie Beihilfen darstellen. Ihre Einstufung als bestehende
Beihilfen wird in den folgenden Abschnitten geprüft.

(104) Was die Zuschüsse (Maßnahmen 15, 24-29, 31-32) betrifft, so hätte nach Ansicht der Kommission
kein marktwirtschaftlicher Unternehmer nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt. Deutschland hat
diese Tatsache nicht bestritten. Hinsichtlich der 90%igen Landesbürgschaften (Maßnahmen 13, 14,
23 und 30) schließlich räumt Deutschland selbst ein, dass diese Beihilfen darstellen. Angesichts des
damit verbundenen hohen Risikos und des Fehlens eines angemessenen Risikozuschlags teilt die
Kommission diese Ansicht in vollem Umfang. Es besteht also keine Notwendigkeit, diese Frage
weiter zu untersuchen. Deutschland zufolge fallen diese Bürgschaften unter die De-minimis-Rege-
lung. Dies wird in Abschnitt D der Würdigung geprüft.

(105) Angesichts dessen kann die Kommission nicht zu dem Schluss gelangen, dass die staatlichen Finan-
zinstitute Kahla II die Unterstützung unter Bedingungen gewährt habe, die denen eines marktwirt-
schaftlichen Unternehmers vergleichbar wären. Folglich werden alle Maßnahmen Deutschlands nach
wie vor als Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag betrachtet.

Unternehmen in Schwierigkeiten

(106) Kahla II ist eine Auffanglösung, also ein neu gegründetes Unternehmen, das die Vermögenswerte
eines in Gesamtvollstreckung befindlichen Unternehmens übernommen hat. Obwohl sie neu gegrün-
dete Unternehmen sind, können Auffanglösungen, die speziell in Ostdeutschland geschaffen wurden,
als Unternehmen in Schwierigkeiten betrachtet werden. Der Grund dafür liegt darin, dass diese
Mantelgesellschaften die Vermögenswerte eines in Gesamtvollstreckung befindlichen Unternehmens
übernehmen und deren Tätigkeit fortführen, und zwar in der Regel ohne zuvor irgendeine akzep-
table Umstrukturierungen durchzuführen. Auffanglösungen „erben“ demnach eine Reihe struktureller
Mängel und benötigen substanzielle Veränderungen, um in einer Marktwirtschaft tätig sein zu
können. Zu diesen Veränderungen gehören Investitionen für den Ersatz und die Modernisierung alter
Maschinen und Anlagen, Veränderungen in der Unternehmensstruktur (traditionell große Konglome-
rate, die im Rahmen einer Planwirtschaft tätig waren), Personalabbau (ostdeutsche Konglomerate
arbeiteten in der Regel mit zu vielen Arbeitskräften), eine neue Produktorientierung, Marketing usw.
Außerdem muss das Vertrauen von Kunden, Lieferanten und Kreditinstituten wieder aufgebaut
werden, da die Auffanggesellschaft Nachfolgerin eines gescheiterten Unternehmens ist. In diesem
Sinne sind sie nicht mit anderen neu gegründeten Unternehmen vergleichbar.

(107) Die Anpassung geschieht in der Regel durch eine Umstrukturierung, die in den meisten Fällen staat-
liche Beihilfen einbezieht. Unter Berücksichtigung der besonderen Situation der neuen Länder hat
die Kommission ein flexibles und großzügiges Konzept gebilligt, das es den Auffanglösungen
ermöglicht, bis Ende 1999 Umstrukturierungsbeihilfen in Anspruch zu nehmen. Diese Vorgehens-
weise ist in Fußnote 10 der Umstrukturierungsleitlinien (1999) kodifiziert (25). Aufgrund ihrer beson-
deren Situation bilden Auffanggesellschaften eine Ausnahme von der Regel, dass neu gegründete
Unternehmen gemäß den Umstrukturierungsleitlinien nicht für Rettungs- und Umstrukturierungsbei-
hilfen in Betracht kommen.

11.9.2003 L 227/29Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(24) Nach der Ausweitung des Verfahrens änderte Deutschland seine Auffassung und betrachtete die Darlehen unter den
Maßnahmen 16 und 17 nicht als Beihilfe, da sie, obwohl angeblich unter einem genehmigten Beihilfeprogramm
gewährt, direkt an Herrn G. Raithel gezahlt wurden.

(25) Obwohl diese, wie in Randnummer 163 erläutert, nicht auf die Beihilfen, die im Zeitraum zwischen 1994 und 1996
gewährt wurden, anwendbar sind. Fußnote 10 der Umstrukturierungsleitlinien (1999) kodifiziert die Vorgehensweise
der Kommission, indem sie Folgendes feststellt: Die einzige Ausnahme von der Regel, dass neugegründete Unter-
nehmen nicht für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen in Betracht kommen, „sind Fälle derjenigen Unter-
nehmen, die bis zum 31. Dezember 1999 von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben im
Rahmen ihres Privatisierungsauftrags abgewickelt werden oder aus einer Vermögensübernahme hervorgegangen sind
sowie ähnliche Fälle in den neuen Bundesländern“.



(108) Im Rahmen eines anderen Verfahrens (26) hatte Deutschland mit Schreiben vom 5. März und 6. Mai
1999 explizit festgestellt, dass Kahla II ein Unternehmen in Schwierigkeiten darstelle. Zwei Jahre
später widersprach Deutschland jedoch mit Schreiben vom 26. September 2001 seinen vorherigen
Angaben und stellte fest, Kahla II habe sich niemals in Schwierigkeiten befunden. Im Zusammen-
hang mit diesem Verfahren vertritt Deutschland die Ansicht, dass Kahla II nicht als ein Unternehmen
in Schwierigkeiten betrachtet werden könnte, da nicht alle in den Umstrukturierungsleitlinien
genannten Bedingungen erfüllt seien.

(109) Die Kommission bemerkt, dass die Umstrukturierungsleitlinien keine präzise Definition eines Unter-
nehmens in Schwierigkeiten geben, nennen jedoch typische Symptome. Im Falle von Kahla II ist das
unter Punkt 2.1 der Umstrukturierungsleitlinien (1994) genannte allgemeine Kriterium, nach dem
bestimmt wird, ob sich ein Unternehmen in Schwierigkeiten befindet, erfüllt: Unternehmen in
Schwierigkeiten sind Unternehmen, „die sich nicht aus eigener Kraft oder mit Mitteln der An-
teilseigner oder mit Fremdkapital erholen können.“ Dies wird in den zur Zeit der Gründung von
Kahla II und zum Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe (dem für die Würdigung relevanten Zeit-
punkt) verfügbaren Berichten (27) festgestellt; darin wird Kahla II als Unternehmen in Schwierigkeiten
betrachtet und eine Umstrukturierung für die Wiederherstellung der Rentabilität beschrieben (28). Ex
post wird dies durch die Tatsache bestätigt, dass das Unternehmen nach den verfügbaren Informa-
tionen niemals Finanzmittel von Banken ohne staatliche Beihilfe erhalten hat (29).

(110) Tatsächlich sind einige der in den Umstruktuierungsleitlinien dargestellten Indikatoren nicht für
Auffanglösungen vorgesehen, da diese Neugründungen darstellen, bei denen die Geschäftsentwick-
lung in der Vergangenheit nicht geprüft werden kann. Folglich leiden sie zum Zeitpunkt ihrer Grün-
dung nicht an Symptomen wie rückläufige Rentabilität oder zunehmende Verluste, sinkende
Umsätze, wachsende Lager, verminderter Cash-flow, zunehmende Zinsbelastung usw. Hier erinnert
die Kommission daran, dass Auffanglösungen die Ausnahme von der Regel darstellen, dass neu
gegründete Unternehmen nicht als Unternehmen in Schwierigkeiten betrachtet werden können und
daher keine Umstrukturierungsbeihilfen erhalten können.

(111) Andererseits sind andere Indikatoren tatsächlich auf Auffanglösungen anwendbar, insbesondere der
niedrige Nettobuchwert. Im Falle der Kahla II erinnert die Kommission daran, dass diese die Nachfol-
gerin eines in Gesamtvollstreckung befindlichen Unternehmens ist und daher vermutlich das
Vertrauen einer Reihe von Kunden, Zulieferern und Finanzinstituten verloren hat. So war sogar der
Erwerb der Vermögensgegenstände abhängig von staatlicher Unterstützung. Der Kaufvertrag über
die Vermögensgegenstände von Kahla I sah vor, dass der neue Investor, Herr G. Raithel, das Recht
zum Rücktritt von dem Vertrag hat, wenn die Finanzierung, die verschiedene staatliche Maßnahmen
beinhaltete (wie die TIB-Beteiligung und staatliche Darlehen) nicht gesichert war (30). Ferner hat
Kahla II die Vermögenswerte der Kahla I übernommen, die niemals eine erfolgreiche Umstrukturie-
rung vornahm und aufgrund dieser Tatsache Gesamtvollstreckung anmelden musste. Ex post wird
deutlich, dass strukturelle Probleme übertragen wurden, da Kahla II ohne staatliche Unterstützung
keine private Finanzierung erhalten hat.

(112) Ein weiterer Indikator ist die zu große Zahl der Beschäftigten. Da die für Auffanglösungen gewährte
staatliche Unterstützung in der Regel daran gebunden ist, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, bringt
sie für eine gewisse Zeitspanne die zusätzliche Erschwernis mit sich, dass eine gewisse Anzahl von
Arbeitsplätzen bestehen bleiben muss. Wie in den in Randnummer 91 genannten Berichten belegt
wird, bestand das Hauptziel der Landesregierung darin, Arbeitsplätze zu erhalten. In den folgenden
Jahren reduzierte Kahla II die Zahl ihrer Beschäftigten. Folglich kann daraus abgeleitet werden, dass
sie zu Beginn zu viele Beschäftigte hatte.
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(26) C 69/98, SG (98) D/11285 vom 4. Dezember 1998.
(27) „Die Berechnungen des Geschäftsplanes zeigen, dass die Auffanggesellschaft (…) nicht in der Lage (ist), die im

Verhältnis zum geplanten Umsatz enormen Finanzierungskosten des Umstrukturierungsprozeses alleine zu tragen“,
Bericht von Röls Bühler Stüpges Hauck & Partner (siehe Fußnote 21).

(28) „Ziel unserer Arbeiten sollte sein, die Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit des in der Auffanggesellschaft
fortgeführten Unternehmens unter besonderer Berücksichtigung der dauerhaft erhaltbaren Arbeitsplätze und der von
der TIB als potentiellem Gesellschafter zur Verfügung zu stellenden Finanzmittel zu beurteilen“, Bericht von Arthur
Andersen (siehe Fußnote 23).

(29) Alle Darlehen von Privatbanken, über die die Kommission unterrichtet wurde, wurden durch 90%ige staatliche Bürg-
schaften gedeckt.

(30) „Der Käufer hat das Recht, ohne weitere Kostenfolge (…) vom gesamten Vertrag zurückzutreten, wenn (…) die nach-
folgende Finanzierung nicht bis zum 31.12.1994 zugesagt ist; dies gilt auch, wenn die Finanzierung nur teilweise
zustande kommt“. Die finanziellem Maßnahmen in diesem Vertrag betreffen ERP- und KfW-Darlehen in Höhe von
2,5 Mio DEM, eine TIB-Beteiligung in Höhe von 7,95 Mio. DEM, Bankdarlehen in Höhe von 13,35 Mio. DEM und
eine 90%ige Landesbürgschaft in Höhe von 20 Mio. DEM (Kaufvertrag zwischen dem Verwalter von Kahla I und
Günter Raithel, verhandelt am 26.1.1994).



(113) Da Auffanglösungen außerdem gezwungen sind, Umstrukturierungen vorzunehmen, um in einer
Marktwirtschaft tätig sein zu können, kommt es in den ersten Jahren zu Verlusten, der Cash-flow
wird in den ersten Jahren nicht steigen und die notwendigen Investitionen bringen hohe Schulden-
und Zinsbelastung mit sich. Dies war auch bei Kahla II der Fall. Deutschland hat zwar niemals den
Prozess, den Kahla II durchlaufen hat, als Umstrukturierung für ein Unternehmen in Schwierigkeiten
bezeichnet, die Kommission stellt jedoch fest, dass in beiden Berichten vom November 1993 und
Januar 1994 eine Umstrukturierung vorgeschlagen wurde, die für die Wiederherstellung der Rentabi-
lität des Unternehmens notwendig sei. Ferner wird Kahla II in einem Bericht von Projekt Manage-
ment Eschbach (PME), der von Deutschland im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren vorge-
legt wurde (31), als ein Unternehmen beschrieben, das sich in einem Umstrukturierungsprozess
befindet, der nicht vor 1996 abgeschlossen sein würde (32). Die Kommission gelangt zu dem Schluss,
dass ein solcher Prozess für ein gesundes Unternehmen nicht typisch ist.

(114) Deutschland ist ferner der Ansicht, dass die Verluste, die Kahla II während der ersten Jahre
entstanden, lediglich auf die Anwendung einer Sonderabschreibungsregelung zurückzuführen seien
(Maßnahme 33). Die Kommission ist jedoch der Auffassung, dass aufgrund der Anwendung dieser
Abschreibungsregelung zwar womöglich höhere Verluste gemacht wurden, das Unternehmen jedoch
ohne staatliche Unterstützung sicher wesentlich höhere Verluste erlitten hätte und vermutlich vom
Markt verschwunden wäre. Es wird festgestellt, dass die staatliche Unterstützung in den von Deutsch-
land vorgelegten Berichten aus den Jahren 1993 und 1994 als entscheidend für das Bestehen des
Unternehmens und die Wiederherstellung der Rentabilität betrachtet wurde.

(115) Zur Untermauerung seines Arguments, Kahla II habe sich niemals in Schwierigkeiten befunden, hat
Deutschland einen Bericht vorgelegt, der am 21. Januar 2002 von einem Berater erstellt wurde.

Tabelle 11

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Umsatz (in Mio. DEM) 23,19 28,95 31,46 39,10 34,34 35,81 41,60

Betriebsergebnis vor Steuern (in Mio.
DEM)

[…] (*)

Cash-flow (in Mio. DEM) […] (*)

Lagerbestände […] (*)

Kapazitätsauslastung % […] (*)

Eigenkapital % […] (*)

Fremdkapital % […] (*)

(*) Betriebsgeheimnis. Siehe Tabelle in Rdn. 21.

(116) Die Kommission stellt fest, dass Tabelle 11 eine Ex-post-Evaluierung der Unternehmensgeschichte
darstellt. Es ist hilfreich festzustellen, dass die wichtigsten Prognosen der im Jahr 1994 verfügbaren
Berichte korrekt waren: Mindestens in den ersten zwei Jahren sollten Verluste gemacht werden. Die
Kommission muss jedoch ihre Würdigung ex ante vornehmen, also feststellen, ob Deutschland seit
1994 seiner Verpflichtung gemäß dem EG-Vertrag nachgekommen ist und die Beihilfe notifiziert
hat. Wäre Deutschland seinen Verpflichtungen nachgekommen, hätte die Kommission ihre Würdi-
gung auf der Grundlage der zu dieser Zeit verfügbaren Berichte erstellt. Wie in den Randnummern
95, 96 und 113 bereits festgestellt, basieren diese Berichte auf der Prämisse, dass das Unternehmen
seine Rentabilität wiederherstellen musste, und kamen zu dem Schluss, dass für die Realisierung
dieses Ziels staatliche Unterstützung absolut entscheidend war. Vor dem Hintergrund dieser Berichte
hätte die Kommission Kahla II (eine Auffanglösung) entsprechend ihrer ständigen Praxis als ein
Unternehmen in Schwierigkeiten betrachtet. Diese Schlussfolgerung kann nicht ex post dadurch
geändert werden, dass diese Schwierigkeiten dank der Gewährung erheblicher Beihilfen in einer
verkürzten Zeitspanne überwunden wurden.
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(31) C 36/2000, Graf von Henneberg Porzellan GmbH.
(32) „Da auch Kahla sich aktuell im Wiederaufbau befinde und zur Konsolidierung sicherlich noch das volle Jahr 1996

benötige, sei an eine frühere Verlagerung von Produktionsmengen kaum zu denken“, Bericht von PME vom
24.8.1995.



(117) Insgesamt kommt die Kommission auf der Basis der zum relevanten Zeitpunkt verfügbaren Berichte
zu dem Schluss, dass Kahla II nicht in der Lage war, sich aus eigener Kraft oder mit Finanzmitteln
zu marktüblichen Bedingungen zu erholen. Die Kommission stellt insbesondere fest, dass Deutsch-
land diese Tatsache bereits im Jahr 1999 ausdrücklich eingeräumt hat. Zudem wäre das Unter-
nehmen ohne staatliche Unterstützung vermutlich vom Markt verschwunden. Die Tatsache, dass
nicht jeder einzelne in den Umstrukturierungsleitlinien genannte Indikator auf Kahla II anwendbar
ist, ist nicht von Bedeutung: Diese Leitlinien enthalten eine nicht erschöpfende Liste typischer Symp-
tome und keine erschöpfende und kumulative Liste von Kriterien.

(118) Folglich bleibt die Kommission bei ihrer Auffassung, dass Kahla II im Zeitraum von 1994 bis Ende
1996 ein Unternehmen in Schwierigkeiten darstellte, bis erstmals, höchstwahrscheinlich dank der
gewährten Beihilfe, ein leicht positives Ergebnis erzielt wurde und der Anteil des Eigenkapitals zu
steigen begann. Die Kommission ist der Ansicht, dass die mangelnde private Finanzierung ohne
staatliche Unterstützung und die verfügbaren Daten diesen Standpunkt erhärten.

C. Beihilfen, die angeblich durch genehmigte Beihilferegelungen abgedeckt sind

(119) Ein Teil der Beihilfemaßnahmen zugunsten von Kahla I und Kahla II wurde angeblich nach geneh-
migten Beihilferegelungen gewährt. Da die Kommission ernsthaft bezweifelte, dass diese Beihilfemaß-
nahmen mit den Beihilferegelungen, nach denen sie angeblich gewährt wurden, übereinstimmen,
forderte sie Deutschland mittels einer Anordnung zur Auskunftserteilung gemäß Artikel 10 Absatz
3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften
für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (33) auf, ihr alle zur Beurteilung notwendigen
Unterlagen, Angaben und Daten zu übermitteln. Soweit die von Deutschland übermittelten Informa-
tionen ungenügend sind, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass diese Maßnahmen von dem rele-
vanten Programm gedeckt sind, ist die Kommission daher dazu befugt, auf Basis der verfügbaren
Informationen zu entscheiden.

(120) In der Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens kam die Kommission zu dem Schluss, dass die
Maßnahmen 1, 4, 5, 6, 7 und 10 zugunsten von Kahla I bestehende Beihilfen darstellen, die nicht
nochmals zu bewerten sind. Die Kommission bekräftigt ihre Ansicht, dass Maßnahme 8 nicht im
Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung gewährt wurde und als Ad-hoc-Beihilfe zu bewerten ist.

(121) Hinsichtlich Kahla II kommt die Kommission bei der Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens zu
dem Schluss, dass die Maßnahmen 28 und 29 zugunsten von Kahla II bestehende Beihilfen
darstellen, die von der Kommission nicht nochmals zu bewerten sind. Die Kommission bekräftigt
ihre Ansicht, dass die Maßnahmen 11, 12 und 20 nicht im Rahmen einer von der Kommission
genehmigten Regelung gewährt wurden. Was die verbleibenden angeblich nach einer genehmigten
Beihilferegelung gewährten Maßnahmen betrifft, so wird die Kommission die bei der Einleitung und
Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens vorgenommenen vorläufigen Würdigungen teilweise
überprüfen.

(122) Maßnahmen 13, 14, 23 und 30: Diese 90%igen staatlichen Bürgschaften basierten auf einer Rege-
lung, die niemals bei der Kommission angemeldet wurde. Die Regelung wurde unter der Nummer
NN 46/97 eingetragen und niemals von der Kommission genehmigt. Wie in der Ausweitung des
förmlichen Prüfverfahrens festgestellt, sind diese Bürgschaften also als Ad-hoc-Beihilfen zu bewerten.
Ferner stellte die Kommission in ihrer Entscheidung über die Bürgschaftsrichtlinien des Landes
Thüringen (34) Thüringens Verpflichtung fest, diese nicht angemeldete Regelung nicht weiter anzu-
wenden.

(123) Hinsichtlich des Beihilfeelements dieser Bürgschaften behauptet Deutschland, einer Vereinbarung
zwischen Deutschland und der Kommission zufolge solle sich das Beihilfeelement der Bürgschaft auf
0,5 % des von der Bürgschaft gedeckten Betrags belaufen. Die Kommission stellt jedoch fest, dass
diese Vereinbarung 80%ige staatliche Bürgschaften betrifft, die mit genehmigten Beihilferegelungen
in Einklang stehen. Die vorliegenden Bürgschaften überschreiten diese Grenze um 10 % und wurden
nicht im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung gewährt, sondern unter einer nicht angemel-
deten Regelung, die niemals von der Kommission genehmigt wurde. Ferner schloss die Vereinbarung
Unternehmen in Schwierigkeiten aus ihrem Anwendungsbereich aus. Folglich kann der Satz von
0,5 % entgegen den Angaben Deutschlands nicht auf diese Bürgschaften angewendet werden.

11.9.2003L 227/32 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(33) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.
(34) NN 25/95, SG (96) D/11031 vom 16.12.1996.



(124) Bezüglich der Bürgschaften im Rahmen der Maßnahmen 13, 14 und 23 gilt aufgrund der Mitteilung
der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in
Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (35) Folgendes: „Ist bei der Übernahme der
Garantie sehr wahrscheinlich, dass der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommen
kann, z. B. weil er in finanziellen Schwierigkeiten ist, so kann der Wert der Garantie genauso hoch
sein wie der Betrag, der durch die Garantie effektiv gedeckt ist“. Wie im Abschnitt B der Würdigung
(Randnummern 106-118) dargelegt wurde, war Kahla II zum Zeitpunkt der Gewährung dieser
Maßnahmen ein Unternehmen in Schwierigkeiten. Das bedeutet, dass bei Bürgschaften, die bis 1996
gewährt wurden, das Beihilfeelement dieser Bürgschaften möglicherweise 90 % der entsprechenden
Kredite beträgt.

(125) Was Maßnahme 30 betrifft, die zu einem Zeitpunkt gewährt wurde, zu dem sich das Unternehmen
nicht mehr in Schwierigkeiten befand, ist Deutschland erneut der Auffassung, dass auf der Grundlage
der in Randnummer 123 genannten Vereinbarung mit der Kommission das Beihilfeäquivalent bei
0,5 % festgelegt werden solle. Die Kommission erinnert jedoch daran, dass diese Vereinbarung
80 %ige staatliche Bürgschaften betrifft, die im Rahmen genehmigter Beihilferegelungen gewährt
wurden. In vorliegenden Fall überschritt die Bürgschaft die 80 %-Grenze um 10 % und wurde nicht
im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung gewährt. Folglich kann das Beihilfeäquivalent von
0,5 % hier nicht angewendet werden. Zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Bürgschaft hatte das
Land Thüringen zugestimmt, die Bürgschaften von der Entscheidung der Kommission über die Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Thüringen (36) abhängig zu machen, nach der bei 80%igen Bürg-
schaften, die im Rahmen genehmigter Beihilferegelungen gewährt werden, das Beihilfeelement
zwischen 0,5 % und 2 % festgelegt werden sollte. Obwohl auch diese Entscheidung 80 %ige Bürg-
schaften betrifft, die im Rahmen genehmigter Beihilferegelungen gewährt werden, ist es nach
Ansicht der Kommission angemessen, diese Regelung hier analog anzuwenden. Unter Berücksichti-
gung der Tatsache jedoch, dass die Bürgschaft einen Großteil der den Darlehen inhärenten Risiken
abdeckte, welches durch den geringen von der privaten Bank festgelegten Zinssatz reflektiert wird,
wird die Kommission den in dieser Regelung zugelassenen Höchstsatz von 2 % für Bürgschaften
anwenden.

(126) In ähnlicher Weise hält es die Kommission für angemessen, ein Beihilfeelement von 2 % auf die
90%ige Bürgschaft nach Maßnahme 13 anzuwenden, und zwar ab dem 30. März 1998, als die
Darlehen gemäß den Maßnahmen 18-21 in ein Marktdarlehen umgewandelt wurden. Der Zinssatz
des Marktdarlehens belief sich auf 5,90 %. Bevor die Darlehen gemäß den Maßnahmen 18 bis 21
umgewandelt wurden, betrug ihr Zinssatz zwischen 6,5 % und 6,75 %. Die aus staatlichen Mitteln
erhaltenen Darlehen wurden somit genau zu dem Zeitpunkt in ein privates Darlehen umgewandelt,
als es für das Unternehmen möglich war, einen niedrigeren Zinssatz für ein privates Darlehen am
Markt zu erhalten als es für die aus staatlichen Mitteln erhaltenen Darlehen bezahlen müsste. In
diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass diese Umwandlung nur möglich war, weil für
dieses neue Darlehen eine 90 %ige staatliche Bürgschaft bereitgestellt wurde.

(127) Deutschland zufolge fallen diese Bürgschaften unter die De-minimis-Regelung. Die Anwendung der
De-minimis-Regelung wird in Abschnitt D der Würdigung geprüft.

(128) Maßnahme 15: Ein Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. DEM wurde angeblich im Rahmen einer geneh-
migten Beihilferegelung (37) gewährt. In ihrer Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens stellte die
Kommission irrtümlicher Weise fest, dass diese Regelung nur für KMU vorgesehen sei. Deutschland
hat zu Recht darauf hingewiesen, dass auch Großunternehmen unter bestimmten Bedingungen für
Beihilfen im Rahmen dieser Regelung in Betracht kommen. In der Regelung werden jedoch explizit
Unternehmen in Schwierigkeiten aus ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen.

(129) Die Kommission hat kürzlich eine negative Entscheidung hinsichtlich dieser Regelung wegen Miss-
brauchs getroffen, da sie unter anderem auf Unternehmen in Schwierigkeiten angewendet wurde (38).
In ihrer Entscheidung stellte die Kommission ausdrücklich fest, dass Deutschland Kahla II zu den
Unternehmen in Schwierigkeiten gezählt hatte, die diese Regelung entgegen den von der Kommis-
sion genehmigten Sonderbestimmungen in Anspruch genommen hatten. In ihrer Entscheidung
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(35) ABl. C 71 vom 11.3.2000, S. 14, Punkt 3.2.
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bezüglich der genannten Regelung stellte die Kommission fest, dass ihre Entscheidung über die Rege-
lung unabhängig von ihrer Entscheidung im vorliegenden Fall sei, in dessen Kontext die individuelle
Anwendung geprüft wurde. In der vorliegenden Entscheidung vertritt die Kommission die Auffas-
sung, dass Kahla II zur Zeit der Gewährung dieser Beihilfemaßnahme ein Unternehmen in Schwie-
rigkeiten war. Folglich wird der Standpunkt aufrecht erhalten, dass diese Beihilfe als neue Beihilfe zu
betrachten ist.

(130) Maßnahme 16: Ein Darlehen in Höhe von 0,2 Mio. DEM wurde angeblich im Rahmen eines geneh-
migten Eigenkapitalhilfeprogramms (39) bewilligt. Dieses Programm war nur für KMU bestimmt. Da
Kahla II jedoch mehr als 250 Beschäftige hatte und daher zum Zeitpunkt der Gewährung dieser
Maßnahme nicht als KMU eingestuft wurde, steht die Beihilfe offensichtlich nicht mit der Regelung
in Einklang. Deutschland wies kürzlich darauf hin, dass das Darlehen nicht dem Unternehmen
gewährt wurde, sondern Herrn G. Raithel. In der Genehmigung der Regelung, in deren Rahmen das
Darlehen gewährt wurde, hat die Kommission festgelegt, dass die Investoren eine solche Unterstüt-
zung nur unter der Bedingung erhalten, dass sie diese als Kapital in das Unternehmen einbringen.
Dies hat Herr G. Raithel getan. Folglich war der Zweck dieses Darlehens die Unterstützung eines
Unternehmens, obwohl es direkt einer Privatperson gewährt wurde. Daher ist das Darlehen als neue
Beihilfe zugunsten von Kahla II zu bewerten.

(131) Maßnahmen 17, 18, 19 und 22: Die Kommission ist bei der Prüfung zu dem Schluss gelangt, dass
die in der Regelung, nach der diese Darlehen gewährt wurden (40), dargelegten Bedingungen im
vorliegenden Fall erfüllt sind. Folglich stellen diese Kredite bestehende Beihilfen dar, die nicht noch-
mals von der Kommission zu bewerten sind.

(132) Maßnahme 21: Dieses Darlehen wurde angeblich im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung (41)
gewährt. Die Regelung sah jedoch Darlehen in einer Höhe von maximal 2 Mio. DEM für Unter-
nehmen in den neuen Ländern vor. Das vorliegende Darlehen überschreitet diese Grenze. Folglich
kann die Kommission nicht zu dem Schluss gelangen, dass die in der relevanten Regelung darge-
legten Bedingungen erfüllt sind. Unter Berücksichtigung der Zinsvergünstigung, des geminderten
Werts der gestellten Sicherheiten und der Gewährung einer 90%igen Bürgschaft, die fast das gesamte
Ausfallrisiko deckt, ist die Kommission der Auffassung, dass dieses Darlehen zum Zeitpunkt ihrer
Gewährung möglicherweise in seiner vollen Höhe Beihilfe darstellte.

(133) Die Maßnahmen 24 und 25 wurden im Rahmen genehmigter Beihilferegelungen gewährt, und zwar
zwecks Deckung der in Tabelle 5 im Einzelnen dargestellten Investitionen. Darüber hinaus geht aus
den von Deutschland übermittelten Informationen hervor, dass ein Teil der im Rahmen der Son-
derabschreibungsregelung (Maßnahme 33) gewährten Investitionsbeihilfe ebenfalls der Deckung
dieser Investitionen diente. Deutschland hat belegt, dass all diese Maßnahmen mit den Regelungen,
nach denen sie angeblich gewährt wurden, übereinstimmen. Folglich stellen die Maßnahmen 24, 25
und 33 bestehende Beihilfen dar, die nicht nochmals von der Kommission zu bewerten sind.

(134) Maßnahme 26: Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung in Verbindung mit Umweltinvestitionen,
die angeblich nach einer genehmigten Regelung gewährt wurden, gelten nicht als Beihilfe (42). Wie
jedoch in der Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens festgestellt wurde, war die Regelung — was
ihre Umweltelemente betrifft — für die Beseitigung von Umweltgefahren in staatlichen Unter-
nehmen vorgesehen. Die Zuschüsse sind somit eindeutig nicht in Einklang mit dem Programm, auf
Basis dessen sie angeblich gewährt wurden. Mit Schreiben vom 29. Juli 1994 (43) erklärte Deutsch-
land der Kommission, wie diese Vorschrift auszulegen sei. Deutschland stellte eindeutig fest, dass
solche Maßnahmen nur in Gemeinden, Städten usw. durchgeführt werden könnten. Treuhandunter-
nehmen kämen vor ihrer Privatisierung ebenfalls für diese Beihilfe in Betracht, da sie bis zu diesem
Zeitpunkt als staatliche Unternehmen zu betrachten seien (44). Die Kommission vertrat die Ansicht,
dass diese Maßnahmen keine Beihilfen darstellen, weil sie keinem Unternehmen einen Vorteil
verschafften (45).
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(45) „Das bedeutet, dass Massnahmen, die im Interesse eines Unternehmens sind, nicht forderfähig sind“, Schreiben vom
29.7.1994, zitiert in Fußnote 50.



(135) Kahla II war jedoch zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Maßnahmen ein privates Unternehmen
und kam somit für die Beihilfe nicht in Betracht. Außerdem erinnert die Kommission daran, dass ein
Teil dieser Zuschüsse vom Land Thüringen gewährt wurde, wohingegen der einschlägigen Regelung
zufolge nur die Bundesanstalt für Arbeit berechtigt war, solche Zuschüsse zu gewähren. Folglich
kann die Kommission nicht zu dem Schluss gelangen, dass diese Maßnahmen bestehende Beihilfen
darstellen (46).

(136) Nach der Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens änderte Deutschland seine Argumentation und
behauptete, dass diese Maßnahmen dem Unternehmen keinen Vorteil verschafft hätten. Zunächst
gab Deutschland an, die Maßnahmen seien für die Entsorgung alter Anlagen gewährt worden, was
angeblich für die Umwelt von Bedeutung gewesen sei. Die Kommission kann jedoch nicht akzep-
tieren, dass die Entsorgung alter Anlagen keinen Vorteil für das Unternehmen dargestellt habe.
Arbeiten dieser Art führten notwendigerweise zu einer Vergrößerung der verfügbaren Fläche und
einer Steigerung des Werts des Unternehmens.

(137) Deutschland behauptete kürzlich, die Maßnahmen seien für die Beseitigung von im Juli 1990
entstandenen Umweltgefahren vorgesehen gewesen. Der Praxis der Kommission zufolge stellen
solche Maßnahmen keine Beihilfe dar. Deutschland hat jedoch keinen Beweis dafür erbracht, dass
irgendwelche Gefahren bestanden hätten, die vor Juli 1990 entstanden seien. Außerdem wurden
solche Gefahren angeblich von Kahla I beseitigt, die diese Unterstützung bereits im Jahr 1991
(Maßnahme 2) in Höhe des zur Beseitigung der Gefahren notwendigen Betrags in Anspruch
genommen hat. Deutschland hat niemals einen Nachweis dafür erbracht, dass die Umweltgefahren
immer noch nicht beseitigt waren, als die Vermögensgegenstände von Kahla I verkauft wurden.
Selbst wenn dies der Fall war, hätte der Erwerber angemessen überprüfen müssen, dass die
Vermögensgegenstände frei von solchen Gefahren waren. Wenn dies nicht der Fall war, hat er keine
angemessen Sorgfalt walten lassen, und es ist somit nicht akzeptabel, dass später staatliche Unterstüt-
zung für diesen Zweck beansprucht wird. Wenn eine angemessene Überprüfung stattgefunden hätte,
wäre die Existenz solcher Gefahren und die Notwendigkeit, Mittel für die Beseitigung beiseite zu
legen, im Kaufpreis berücksichtigt worden, aber nicht später in einem Anspruch auf staatliche Unter-
stützung.

(138) Deutschland trug auch vor, dass das Unternehmen, hätte es gewusst, dass diese Maßnahmen
Beihilfen darstellen, die betreffenden Arbeiten vielleicht nicht durchgeführt hätte oder sein internes
Personal oder weniger Personal oder anderes Personal eingesetzt hätte. Deutschland behauptet, die
Tatsache, dass die Kommission die Regelung nicht als Beihilfen eingestuft und diese genehmigt habe,
sei Anlass genug für die berechtigte Erwartung gewesen, dass die Maßnahmen keine Beihilfen
darstellten. Die Kommission kann dieses Argument nicht akzeptieren, da ihre Genehmigung der
Regelung auf der Basis der Notifizierung und der von Deutschland übermittelten zusätzlichen Infor-
mationen vorgenommen wurde. Daher kann Deutschland nicht bewusst entgegen der Notifizierung
handeln und Verstöße gegen rechtmäßige Erwartungen geltend machen. Auch der Begünstigte kann
solche Erwartungen nicht geltend machen, wenn in der deutschen Regelung eindeutig vorgesehen
ist, dass diese Maßnahmen nicht im Interesse eines einzelnen Unternehmens durchgeführt werden
können und dass ausschließlich die Bundesanstalt für Arbeit berechtigt war, solche Zuschüsse zu
gewähren, und hier ein Teil der Unterstützung durch das Land Thüringen erbracht wurde.

(139) Deutschland brachte abschließend vor, dass diese Zuschüsse eine allgemeine Maßnahme darstellen,
von der alle Unternehmen in Deutschland ohne Diskriminierung profitieren können. Die Kommis-
sion stellt jedoch fest, dass diese Behauptung allen zuvor übermittelten Informationen widerspricht.
Aus den Bestimmungen des deutschen Gesetzes (§ 249h AFG) und allen der Kommission übermit-
telten Dokumenten, die der Kommission ermöglichten, das Programm nicht als Beihilfe einzustufen
und zu genehmigen, geht eindeutig hervor, dass nicht alle Unternehmen von solchen Maßnahmen
profitieren können. Im Gegenteil beziehen sich das deutsche Gesetz und alle von Deutschland über-
mittelten Dokumente, die der Kommission eine Beurteilung der Bestimmungen ermöglichen sollten,
auf juristische Personen des öffentlichen Rechts und schließen ausdrücklich Maßnahmen zugunsten
eines einzelnen Unternehmens aus. Diese Bestimmung birgt eine eindeutig selektive Komponente,
die impliziert, dass die Maßnahme nicht als eine allgemeine Maßnahme bewertet werden kann.

(140) Maßnahme 27: Zuschüsse für verschiedene Zwecke, die in den Jahren 1995 und 1996 gewährt
wurden. Da keine Rechtsgrundlage angeführt wurde, bewertete die Kommission die Zuschüsse
vorläufig als neue Beihilfen. Deutschland behauptete dann, Zuschüsse für Forschung und
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Entwicklung in Höhe von 0,318 Mio. DEM seien im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung (47)
gewährt worden. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen stimmen diese Beihilfen mit
dieser Regelung überein und stellen damit bestehende Beihilfen dar, die nicht nochmals zu bewerten
sind.

(141) Hinsichtlich der Zuschüsse zur Eingliederung von Arbeitnehmern in Höhe von 0,021 Mio. DEM
vertritt Deutschland die Auffassung, dass diese keine Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1
EG-Vertrag darstellen, da sie nur für die Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinde-
rungen vorgesehen waren. Die Kommission stellt jedoch fest, dass nur solche Maßnahmen keine
Beihilfe darstellen, die gemäß den Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen (48) (Beschäftigungsleitlinien)
auf der Grundlage objektiver Kriterien für Einzelpersonen gelten, ohne bestimmte Unternehmen oder
Produktionszweige zu begünstigen. Trotz der Anordnung zur Auskunftserteilung speziell diesen
Punkt betreffend, hat Deutschland in dieser Hinsicht keine Belege erbracht. Folglich gelangt die
Kommission auf Grundlage der übermittelten Informationen zu dem Schluss, dass diese Maßnahmen
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellten.

(142) Die verbleibenden Zuschüsse für die Beteiligung an Messen in Höhe von 0,122 Mio. DEM sowie die
Zuschüsse für Werbung in Höhe von 0,030 Mio. DEM fallen angeblich unter die De-minimis-Rege-
lung. Im Folgenden wird geprüft, ob sie mit der De-minimis-Regelung übereinstimmen.

(143) Maßnahmen 28 und 29: Wie in der Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens dargelegt wurde,
werden diese Maßnahmen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen als bestehende Beihilfen
bewertet. Darüber hinaus geht aus den von Deutschland übermittelten Informationen hervor, dass
ein Teil der im Rahmen der Sonderabschreibungsregelung (Maßnahme 33) gewährten Investitions-
beihilfe ebenfalls der Deckung dieser Investitionen diente. Deutschland hat belegt, dass all diese
Maßnahmen mit den Regelungen, nach denen sie angeblich gewährt wurden, übereinstimmen. Sie
stellen demnach bestehende Beihilfen dar, die nicht nochmals von der Kommission zu bewerten
sind.

(144) Maßnahme 31: Weitere Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung, die nach einer genehmigten
Beihilferegelung (49) gewährt wurden: Aufgrund der von Deutschland übermittelten Angaben ist die
Kommission der Auffassung, dass diese Zuschüsse mit der Regelung, nach der sie gewährt wurden,
übereinstimmen. Folglich stellen sie bestehende Beihilfen dar, die nicht nochmals von der Kommis-
sion zu bewerten sind.

(145) Maßnahme 32: Zuschüsse für verschiedene Zwecke. Da keine Rechtsgrundlage angeführt wurde,
bewertete die Kommission die Zuschüsse vorläufig als neue Beihilfen. Deutschland behauptet jedoch,
die Zuschüsse für Forschung und Entwicklung in Höhe von 0,009 Mio. DEM seien im Rahmen einer
genehmigten Beihilferegelung (50) gewährt worden. Dieses Programm ist jedoch nur für KMU
bestimmt. Nach den verfügbaren Informationen war Kahla II zwischen 1997 und 1999 zu keinem
Zeitpunkt als KMU einzustufen, hauptsächlich da der Grenzwert von 250 Beschäftigen nie einge-
halten wurde, auch nicht nach Abzug der Anzahl der Auszubildenden. Folglich fallen die Beihilfen
offenbar nicht unter die Regelung, nach der sie angeblich gewährt wurden und sind als neue
Beihilfen zu bewerten.

(146) Hinsichtlich der Zuschüsse zur Eingliederung von Arbeitnehmern erklärte Deutschland erneut, dass
diese keine Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen, da sie für die Förde-
rung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen vorgesehen waren. Wie im Falle der nach
Maßnahme 27 genannten Zuschüsse hat Deutschland jedoch auch hier, trotz der Anordnung zur
Auskunftserteilung speziell diesen Punkt betreffend, keinen Beleg in dieser Hinsicht erbracht. Den
Angaben in den Jahresberichten des Unternehmens (51) zufolge belaufen sich die Zuschüsse zur
Eingliederung auf 0,119 Mio. DEM für die Jahre 1997 und 1998 und auf einen Anteil in unbe-
kannter Höhe der im Jahresbericht 1999 aufgeführten Zuschüsse für Messe und Einarbeitung in
Höhe von 0,121 Mio. DEM für 1999. Folglich gelangt die Kommission auf der Basis der vorhan-
denen Informationen zu dem Schluss, dass diese Maßnahmen eine staatliche Beihilfe im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellten.
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(147) Die verbleibenden Zuschüsse für die Beteiligung an Messen und Zuschüsse für Werbung in Höhe
von 0,103 Mio. DEM für 1997 und 1998 sowie ein Anteil in unbekannter Höhe der im Jahresbe-
richt 1999 aufgeführten Zuschüsse für Messe und Einarbeitung in Höhe von 0,121 Mio. DEM für
1999 fallen angeblich unter die De-minimis-Regelung. Im Abschnitt D der Würdigung wird geprüft,
ob sie mit der De-minimis-Regelung übereinstimmen.

(148) Angesichts der vorstehenden Ausführungen stellen die Maßnahmen 17, 18, 19, 22, 24, 25, ein Teil
der Maßnahme 27, die Maßnahmen 28, 29, 31 sowie Maßnahme 33 bestehende Beihilfen dar, die
nicht nochmals von der Kommission zu bewerten sind.

D. Angebliche De-minimis-Maßnahmen

(149) Die Maßnahmen 13, 14, 23, ein Teil der Maßnahme 27, Maßnahme 30 sowie ein Teil der
Maßnahme 32 fallen angeblich unter die De-minimis-Regelung (52). Dieser Regelung zufolge beträgt
der maximale Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfe 100 000 EUR innerhalb von drei Jahren ab
dem Zeitpunkt der ersten De-minimis-Beihilfe. Dieser Betrag umfasst alle Arten von öffentlichen
Beihilfen, die als De-minimis-Beihilfe gewährt werden, und berührt nicht die Möglichkeit, dass der
Empfänger aufgrund von der Kommission genehmigten Regelungen andere Beihilfen erhält. Die rele-
vanten Zeiträume sind 25. März 1994 bis 25. März 1997 und 25. März 1997 bis 25. März 2000.

(150) Im ersten Zeitraum von 1994 bis 1997 fallen die Maßnahmen 13, 14, 23 und ein Teil der
Maßnahme 27 angeblich unter die De-minimis-Regelung.

(151) Obwohl der angeblich unter die De-minimis-Regelung fallende Teil der im Rahmen der Maßnahme
27 gewährten Zuschüsse, nämlich Zuschüsse für die Teilnahme an Messen in Höhe von
122 000 DEM und Zuschüsse für Werbung in Höhe von 30 000 DEM, insgesamt 152 000 DEM
(77 716 EUR) beträgt, sollte dieser Betrag mit dem Beihilfeäquivalent der unter den Maßnahmen 13,
14 und 23 gewährten Bürgschaften kumuliert werden. Wie in Randnummer 124 festgestellt, kann
der Wert der Bürgschaft genauso hoch sein wie der Betrag, der durch die Bürgschaft effektiv gedeckt
ist (53). Dies bedeutet, dass das Beihilfeelement dieser Bürgschaften zum Zeitpunkt ihrer Gewährung
möglicherweise 90 % der entsprechenden Kredite beträgt, was weit über die De-minimis-Regelung
hinausgeht. Folglich kann nicht akzeptiert werden, dass alle diese Maßnahmen unter die De-
minimis-Regelung fallen.

(152) Für den Zeitraum 1997 bis 2000, fallen die Bürgschaft unter Maßnahme 30 und ein Teil der
Maßnahme 32 angeblich unter die De-minimis-Regelung.

(153) Was die unter Maßnahme 30 gewährte Bürgschaft betrifft, so kann das Beihilfeelement auf
41 760 DEM festgelegt werden, wenn wie in Randnummer 125 erläutert ein Beihilfeäquivalent von
2 % angewendet wird. Der Teil der Maßnahme 32, der angeblich unter die De-minimis-Regelung
fällt, umfasst Zuschüsse für die Beteiligung an Messen in Höhe von 294 000 DEM und Zuschüsse
für Kostensenkungen in Höhe von 114 000 DEM. Ferner sollte der neue Wert der Bürgschaft nach
Maßnahme 13 ab dem Zeitpunkt, zu dem sie die Marktdarlehen deckte, hinzugerechnet werden.
Wie in Randnummer 47 erläutert, beliefen sich diese Darlehen auf insgesamt 7,329 Mio. DEM. Wird
auch hier ein Beihilfeäquivalent von 2 % auf den Betrag der durch die Bürgschaft gedeckten
Darlehen angewendet, ergibt dies ein Beihilfeelement von 131 922 DEM. Folglich belaufen sich die
angeblich unter die De-minimis-Regelung fallenden Maßnahmen im Zeitraum 1997-1999 auf
insgesamt 581 682 DEM. Dieser Betrag liegt weit über der Grenze der De-minimis-Regelung.

(154) In Anbetracht dessen kann die Kommission nicht akzeptieren, dass all diese Maßnahmen unter die
De-minimis-Regelung fallen. Folglich stellen sie eine Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag dar.
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E. Neue Beihilfen

(155) In Anbetracht vorstehender Ausführungen werden Maßnahme 8 zugunsten von Kahla I sowie die
Maßnahmen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30 und 32 zugunsten von Kahla II als neue
Beihilfen bewertet. Auf der Grundlage der verfügbaren Angaben kann die Kommission nicht zu dem
Schluss gelangen, dass sie im Einklang mit genehmigten Beihilferegelungen stehen.

F. Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt

(156) Im EG-Vertrag sind einige Ausnahmen vom Grundsatz der allgemeinen Unvereinbarkeit staatlicher
Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt vorgesehen. Die in Artikel 87 Absatz 2 EG-Vertrag ange-
führten Ausnahmebestimmungen sind im vorliegenden Fall nicht anzuwenden, da die Beihilfemaß-
nahmen weder Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, noch Beihilfen zur Beseitigung von
Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind,
noch Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete
der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Die Möglichkeiten der Freistellung von der grundsätzli-
chen Unvereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt sind in Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) und
c) EG-Vertrag geregelt. Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) erlaubt der Kommission, Beihilfen für die
wirtschaftliche Entwicklung bestimmter Gebiete zu genehmigen. Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c)
sieht die Genehmigung staatlicher Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschafts-
zweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern,
die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, vor. Die Kommission hat verschiedene Leitlinien
veröffentlicht, in denen die Bedingungen exakt dargelegt sind, unter denen Beihilfen auf der Grund-
lage dieser Bestimmung genehmigt werden können.

Bis Ende 1996 gewährte Beihilfen

(157) Deutschland bestreitet nicht, dass die Beihilfen zugunsten von Kahla I, obwohl sich das betroffene
Unternehmen in einem Gebiet befindet, wo regionale Beihilfen im Einklang mit Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag gewährt werden können, im Rahmen der Umstrukturierungsleitlinien
(1994) zu bewerten sind, da das vorrangige Ziel der Beihilfen nicht regionaler Natur war, sondern
die Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität eines Unternehmens in Schwierigkeiten betraf.
Die Kommission erinnert an dieser Stelle daran, dass nur die im Rahmen der Maßnahme 8 gewährte
Beihilfe zu bewerten ist.

(158) Hinsichtlich Kahla II behauptet Deutschland, dass das Ziel der Maßnahmen, die als Beihilfen bewertet
wurden, die nicht durch genehmigte Beihilferegelungen gedeckt sind oder nicht unter die De-
minimis-Regelung fallen, regionaler Natur war. Die Kommission erinnert an dieser Stelle daran, dass
die zu bewertenden Ad-hoc-Beihilfen die Maßnahmen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27,
30 und 32 umfassen.

(159) Die Kommission ist der Auffassung, dass die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielset-
zung (54) (Regionalleitlinien) für die Bewertung der Vereinbarkeit der zwischen 1994 und 1996
gewährten Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt nicht anwendbar sind. In Fußnote 10 dieser Leitli-
nien wird festgelegt: „Die Ad-hoc-Beihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten unter-
liegen besonderen Vorschriften und werden nicht als eigentliche Regionalbeihilfen behandelt.“ Diese
besonderen Vorschriften sind die Umstrukturierungsleitlinien

(160) Die Kommission stellt fest, dass die derzeitigen Regionalleitlinien zu dem Zeitpunkt, als die Beihilfe
gewährt wurde, nicht anwendbar waren. Die zum Zeitpunkt der Gewährung geltenden Regelungen,
die in Fußnote 2 dieser Leitlinien genannt werden, legen jedoch ebenfalls eindeutig fest, dass eine
solche Beihilfe nicht gewährt werden darf, wenn damit gegen die besonderen Vorschriften für
Beihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten verstoßen wird. Wie in dem vorstehenden
Abschnitt B der Würdigung (Randnummern 106-118) erläutert, ist die Kommission zu dem Schluss
gelangt, dass Kahla II bis 1996 ein Unternehmen in Schwierigkeiten war. Folglich können die Ad-
hoc-Beihilfen nicht nach diesen Vorschriften bewertet werden. Dies wird auch anhand der Art der
Kosten deutlich, die durch die Beihilfen gedeckt wurden. Die Kommission erinnert an Tabelle 5,
nach der 80 % der Ausgaben für die Erneuerung von Maschinen und Betriebskapital aufgewendet
wurden, typische Ausgaben im Rahmen einer Umstrukturierung, nicht jedoch im Rahmen eines
Investitionsprojekts.
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(161) In Anbetracht dessen kann die Kommission nicht zu dem Schluss gelangen, dass die gesamten bis
1996 zugunsten von Kahla II gewährten Ad-hoc-Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt verein-
bare Regionalbeihilfen betrachtet werden können.

(162) Deutschland trug kürzlich vor, dass die Beihilfen nach Maßnahme 26 als Beschäftigungsbeihilfen
betrachtet werden sollten. Die Beschäftigungsleitlinien (55) sehen Beihilfen für die Schaffung neuer
Arbeitsplätze vor. Nach Angaben Deutschlands wurden die Zuschüsse für die Entsorgung eines Teils
der Anlagen von Kahla II verwendet. Diese Arbeiten wurden von Arbeitslosen durchgeführt und
führten damit zur vorübergehenden Beschäftigung von Arbeitslosen. Sie führten jedoch nicht zu
einer dauerhaften Beschäftigung an sich. Auch kann diese Beihilfe nicht als eine Beihilfe zur Erhal-
tung von Arbeitsplätzen angesehen werden, da in dem Unternehmen ein erheblicher Personalabbau
stattfand (von 380 im Jahr 1994 auf 327 im Jahr 1996). Darüber hinaus belegen die Erklärungen
Deutschlands zur Nutzung der Beihilfe, nämlich zeitweilige Beschäftigung von Arbeitslosen,
eindeutig die Auffassung, dass bei Kahla II keine Arbeitsplätze erhalten wurden. (Daher ist die
Kommission der Auffassung, dass Maßnahme 26 auf der Grundlage der Leitlinien für Beschäfti-
gungsbeihilfen nicht als Beschäftigungsbeihilfe genehmigt werden kann. Diese Auffassung der
Kommission hat auch in Bezug auf vor dem Inkrafttreten der Leitlinien gewährte Beihilfen Bestand,
da die Beschäftigungsleitlinien lediglich eine bereits bestehende Praxis materialisieren und Beschäfti-
gungsbeihilfe jedenfalls nicht genehmigt werden kann, wenn Arbeitsplätze weder geschaffen noch
erhalten werden.)

(163) Da sich das Unternehmen zum Zeitpunkt der Gewährung der Ad-hoc-Beihilfe in Schwierigkeiten
befand, ist nun zu prüfen, ob die Beihilfe zugunsten von Kahla II bis 1996 und die Beihilfe zugun-
sten von Kahla I nach den Umstrukturierungsleitlinien als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
angesehen werden können. Die Kommission ist der Auffassung, dass keine der anderen gemein-
schaftlichen Leitlinien, wie zum Beispiel die Leitlinien für Beihilfen zur Förderung von Forschung
und Entwicklung, des Umweltschutzes, kleiner und mittlerer Unternehmen oder der Ausbildung
Anwendung finden kann. Da alle Beihilfemaßnahmen gewährt wurden, bevor die überarbeitete
Fassung der Umstrukturierungsleitlinien in Kraft trat, sind die Leitlinien vom 23. Dezember 1994
anzuwenden (56). Die Erfüllung der wichtigsten in diesen Leitlinien festgelegten Bedingungen wird
der Reihe nach bewertet.

(164) Umstrukturierungsbeihilfen sind in der Regel eine Kombination aus Betriebsbeihilfen zur Deckung
von Verlusten, sozialen Kosten, Betriebskapital usw. zusammen mit materiellen Investitionen. Dies
kann anhand der Zweckbestimmung der Beihilfemaßnahmen zugunsten von Kahla I und der
Maßnahmen, die bis 1996 zugunsten von Kahla II gewährt wurden, eindeutig geprüft werden (57).

(165) Was die Beihilfen zugunsten von Kahla I betrifft, wurde der Kommission, wie in der Einleitung und
Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens betont, niemals ein Umstrukturierungsplan vorgelegt. Bei
Fehlen eines Umstrukturierungsplans sind die Bedingungen, die für eine Genehmigung der Umstruk-
turierung in Einklang mit den Umstrukturierungsleitlinien erforderlich sind, insbesondere die
Existenz eines fundierten Umstrukturierungplans bei Gewährung der Beihilfe, nicht erfüllt (58). Folg-
lich muss die nach Maßnahme 8 gewährte Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
bewertet werden.

(166) Zu den Beihilfen, die zwischen 1994 und 1996 zugunsten von Kahla II gewährt wurden, stellte die
Kommission in der Einleitung und der Ausweitung des förmlichen Prüfverfahrens fest, dass es
Hinweise darauf gab, dass das Unternehmen eine Umstrukturierung vorgenommen hatte. Die von
Deutschland übermittelten Berichte beschreiben eine Maßnahmen für die Wiederherstellung der
Lebensfähigkeit: neue Produktorientierung, Personalabbau, Ersatz für alte Maschinen und Anlagen,
Schließung von Produktionseinrichtungen, Investitionen mit dem Ziel, technische Standards und
Umweltnormen einhalten zu können, und Aufbau eines Vertriebsnetzes. Während des förmlichen
Prüfverfahrens gab Deutschland an, dass diese Maßnahmen Teil des ersten Unternehmenskonzepts
waren, das später weiterentwickelt wurde, und lehnte es ab, diese Maßnahmen als Umstrukturie-
rungsplan zu bezeichnen. In seinem Schreiben vom 1. Oktober 2002 erklärte Deutschland schließ-
lich, dass, falls die Kommission Kahla II als ein Unternehmen in Schwierigkeiten betrachte, diese
Maßnahmen als ein Umstrukturierungsplan anzusehen seien.
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(55) Siehe Fußnote 48.
(56) Unter Punkt 7.5 der Umstrukturierungsleitlinien (1999) heißt es: „Alle Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen,

die ohne Genehmigung der Kommission und somit in Widerspruch zu Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag gewährt
werden, wird die Kommission wie folgt auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt hin prüfen“, und zwar
„auf Grundlage der Leitlinien, die zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung galten“.

(57) Vgl. insbesondere Tabelle 5.
(58) Urteil des Gerichtshofs der europäischen Gemeinschaften vom 22. März 2000 in der Rs. C-17/99, Frankreich/

Kommission, Slg. 2001, S. I-2481, Rn. 27.



(167) Es ist jedoch nicht ersichtlich, welches der übermittelten Dokumente als der relevante Umstrukturie-
rungsplan betrachtet werden soll. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass der erste Bericht vor
der Durchführung des Verkaufs der Vermögensgegenstände erstellt wurde und außerdem ausschließ-
lich für die TIB bestimmt war, um über die Zweckmäßigkeit der Übernahme einer Beteiligung an
dem Unternehmen zu entscheiden. Obwohl beide eine Reihe von Maßnahmen vorschlugen, die für
die Lebensfähigkeit des Unternehmens notwendig waren, wurden diese Maßnahmen Deutschland
zufolge von dem Investor weiterentwickelt. Wenn diese Berichte als Umstrukturierungsplan
betrachtet würden, wird die Tatsache, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht die endgültige
Fassung des Plans darstellen, besonders bei der Untersuchung der Kosten der vorgeschlagenen
Maßnahmen deutlich. Der erste Bericht sah Gesamtkosten in Höhe von 30,945 Mio. DEM vor, die
aus Investitionen, Erwerb der Vermögensgegenstände, Verlustabdeckung und Zinszahlungen für
Darlehen bestanden. Der zweite Bericht schlug Umstrukturierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe
von 27,727 Mio. DEM bestehend aus Investitionen (einschließlich der Übernahme der Vermögensge-
genstände), Verlustabdeckung und Betriebskapital vor. Weder die im ersten Bericht vorgesehenen
Kosten, noch die im zweiten Bericht vorgesehenen stimmen mit denen von Deutschland im „Investi-
tionsplan“ beschriebenen und in Tabelle 5 detailliert dargestellten Kosten, auf dessen Grundlage die
Beihilfe angeblich gewährt wurde, überein. In beiden Berichten übergeht die Liste der zur Finanzie-
rung dieser Kosten vorgesehenen Maßnahmen zahlreiche Beihilfemaßnahmen, die dem Unter-
nehmen tatsächlich gewährt wurden (vgl. Tabelle 4), was ebenso auf den „Investitionsplan“ zutrifft
(Tabelle 5). Wenn eines dieser Dokumente als Umstrukturierungsplan angesehen würde, kann die
Kommission folglich nur zu dem Schluss kommen, dass der Plan entweder nicht der endgültige Plan
war oder das Unternehmen überschüssige Beihilfen bekommen hat.

(168) Selbst wenn diese Dokumente als Umstrukturierungsplan betrachtet werden könnten, können sie
also nicht als endgültige Fassung eines solchen Plans angesehen werden. Es ist außerdem nicht
ersichtlich, in welchem Maße die vorgeschlagenen Schritte tatsächlich umgesetzt wurden.

(169) Um die Erfüllung der in den Umstrukturierungsleitlinien festgelegten Kriterien festzustellen, benötigt
die Kommission einerseits exakte Angaben dazu, welche Umstrukturierungsschritte unternommen
wurden, um die langfristige Rentabilität des Unternehmens wiederherzustellen (59). Ungeachtet
wiederholter Aufforderungen der Kommission hat Deutschland niemals die endgültige Fassung eines
Umstrukturierungsplans für Kahla II übermittelt oder Angaben dazu gemacht, welche Umstrukturie-
rungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt wurden. Da er nicht vorliegt, können die Kriterien dieser
Leitlinien nicht geprüft werden.

(170) Andererseits stellt die Kommission fest, dass der private Beitrag zu den Gesamtkosten nicht als
erheblich betrachtet werden kann. Es muss in Erinnerung gerufen werden, dass die Kommission
Deutschland förmlich aufgefordert hat, Informationen über jeglichen von einem privaten Investor
gemachten oder zu machenden Beitrag zu übermitteln. In seinem Schreiben vom 1. Oktober 2002
listet Deutschland die angebliche private Finanzierung laut dem Bericht vom 29. November 1993
auf. Sie besteht aus einer Beteiligung von Herrn G. Raithel in Höhe von 2,055 Mio. DEM, 0,986
Mio. DEM Zinszahlungen aus den Darlehen an Herrn G. Raithel, cash flow in Höhe von 2,217 Mio.
DEM und dem Kapitalbeitrag der TIB in Höhe von 7,975 Mio. DEM.

(171) Der angebliche Beitrag des Investors bestand aus zwei zinsvergünstigten Darlehen der öffentlichen
Hand (Maßnahmen 16 und 17) mit einer Gesamthöhe von 2 Mio. DEM und 0,055 Mio. DEM, die
der Investor dem Unternehmen aus eigenen Mitteln als Eigenkapital zugeführt hat. Nur der letztere
Beitrag war rein privater Natur. Das Darlehen in Höhe von 0,2 Mio. DEM gemäß Maßnahme 16
war durch eine Garantie des Bundes abgesichert. Das Darlehen in Höhe von 1,8 Mio. DEM gemäß
Maßnahme 17 war durch eine Grundschuld auf das Betriebsgrundstück von Kahla II abgesichert.
Der Kauf dieser Vermögenswerte wurde durch staatliche Beihilfen finanziert. In Anbetracht der
Tatsache, dass diese Darlehen aus staatlichen Mitteln gewährt wurden und unter Berücksichtigung
der bereitgestellten Sicherheiten, können die Darlehen unter Maßnahme 16 und 17 eindeutig nicht
als der Beitrag eines privaten Investors betrachtet werden. In Bezug auf die neuen angeblichen Zins-
zahlungen in Höhe von 0,986 Mio. DEM hat die Kommission nie irgendwelche Informationen
erhalten. Vermutlich beziehen sie sich auf die Zinszahlung von Herrn G. Raithel für die beiden
Darlehen gemäß den Maßnahmen 16 und 17. Diese Zinszahlungen finanzieren jedoch keine
Umstrukturierungskosten. Betreffend den cash flow stellt die Kommission fest, dass ein geplanter
Gewinn, der von dem Unternehmen erwirtschaftet werden soll, nicht als ein erheblicher Beitrag im
Sinne der Umstrukturierungsleitlinien betrachtet werden. Die Kommission ist außerdem nicht
darüber informiert, ob dieser cash flow tatsächlich erwirtschaftet wurde oder ob er für die Abde-
ckung von Umstrukturierungskosten verwendet wurde.
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(172) Da das Unternehmen begann, einen gewissen Gewinn zu erwirtschaften, wandelte der Investor am
30. März 1998 einen Teil der öffentlichen Darlehen in private Darlehen um. Dieser Beitrag war
jedoch zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung ungewiss und wurde erst nach der Umstrukturierung
eingebracht. Es kann daher angenommen werden, dass der nachfolgende Beitrag nur Dank der
Verbesserung der finanziellen Situation des Unternehmens infolge der staatlichen Beihilfen möglich
war. Die Kommission merkt außerdem an, dass der Beitrag nur Dank einer 90%igen Bürgschaft, die
zur Abdeckung dieser Darlehen bereitgestellt wurde, möglich war (60). Darüber hinaus hat dies
wiederum stattgefunden, nachdem die Umstrukturierung beendet war, es war zum Zeitpunkt der
Gewährung der Beihilfen unklar und es ist unklar, welche Ressourcen zu diesem Zweck benutzt
wurden. Schließlich kann bei Fehlen einer Gesamtaufstellung der Umstrukturierungskosten nicht
gefolgert werden, dass der private Beitrag erheblich war.

(173) Umstrukturierungsbeihilfen können nur auf Grundlage eines schlüssigen Umstrukturierungsplans
gewährt werden, der auch Maßnahmen zum Ausgleich möglicher negativer Effekte der Beihilfe und
einen erheblichen Beitrag aus privaten Mitteln umfasst. Da es, trotz Anordnung zur Auskunftsertei-
lung, keinen Anhaltspunkt gibt, dass die Beihilfen unter diesen Voraussetzungen gewährt wurden,
gibt es somit in der Tat einen Hinweis, dass diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Folglich stellen Ad-
hoc-Beihilfen, die Kahla II bis 1996 gewährt wurden, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare
Umstrukturierungsbeihilfen dar.

(174) Angesichts dessen kann die Kommission nicht zu dem Schluss kommen, dass die Ad-hoc-Beihilfen,
die Kahla II bis 1996 gewährt wurden, als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar betrachtet werden
können.

Nach 1997 gewährte Beihilfen zugunsten von Kahla II

(175) In Anbetracht der erzielten bescheidenen positiven Betriebsergebnisse ist die Kommission der Auffas-
sung, dass Kahla II ab 1997 nicht mehr als ein Unternehmen in Schwierigkeiten betrachtet werden
kann. Entsprechend dem Antrag Deutschlands bewertet die Kommission die zugunsten von Kahla II
gewährten Beihilfen im Rahmen der Regionalleitlinien. Die Kommission erinnert daran, dass dies
lediglich die Maßnahmen 30 und 32 betrifft, die als Ad-hoc-Beihilfen zu bewerten sind, da die
verbleibenden Maßnahmen bestehende Beihilfen darstellen.

(176) Den Regionalleitlinien zufolge kann eine einzelne Ad-hoc-Beihilfe zugunsten nur eines Unterneh-
mens erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb in dem betroffenen Markt haben, trägt jedoch
möglicherweise nur geringfügig zur regionalen Entwicklung bei. Sie fallen im Allgemeinen unter
punktuelle oder sektorale industriepolitische Maßnahmen und weichen vom Sinn und Zweck der
eigentlichen Regionalbeihilfepolitik ab. Folglich erfüllen diese Beihilfen die in den Regionalleitlinien
erwähnten Voraussetzungen nicht, solange nicht das Gegenteil nachgewiesen wird. Die Kommission
stellt fest, dass der Porzellanmarkt saturiert ist und die Porzellanbranche an Überkapazitäten leidet.
Dies ergänzt die negativen Annahmen bezüglich der Ad-hoc-Beihilfen, da jede Investitionsbeihilfe
wahrscheinlich negative Auswirkungen auf den Sektor hätte.

(177) Regionalbeihilfen haben entweder produktive Investitionen (Erstinvestitionen) oder die investitions-
gebundene Schaffung von Arbeitsplätzen zum Ziel. Unter Erstinvestition ist die Anlageinvestition
bei der Errichtung einer neuen Betriebsstätte, bei der Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte
oder bei der Vornahme einer grundlegenden Änderung des Produkts oder des Produktionsverfahrens
einer bestehenden Betriebsstätte (durch Rationalisierung, Produktumstellung oder Modernisierung)
zu verstehen.

(178) Die Kommission stellt zunächst fest, dass ein Teil der betreffenden Beihilfen (Maßnahme 32) aus
Zuschüssen besteht, die angeblich für Forschung und Entwicklung, Eingliederung von Arbeitneh-
mern, Beteiligung an Messen und Kostensenkungen gewährt wurden. Solche Ausgaben stellen keine
Investitionen dar. Andererseits ist Maßnahme 30 eine Bürgschaft für ein Darlehen, das für Investi-
tionen hätte genutzt werden können, wobei dieser Punkt von Deutschland jedoch niemals geltend
gemacht wurde.
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(60) Der Darlehensvertrag sah als Sicherheiten subsidiär dieselben Grundschulden wie in Tabelle 10 dargestellt und subsi-
diär die Abtretung der Risiko-Lebensversicherung von Herrn G. Raithel in Höhe von 1,8 Mio. DEM vor.



(179) Die Kommission hat Deutschland ausdrücklich und förmlich aufgefordert, eine Beschreibung der
getätigten oder zu tätigen Investitionen bereitzustellen. Zur Prüfung der Frage, ob eine Erstinvestition
getätigt wurde, hat Deutschland lediglich die in den Tabellen 7 und 9 dargestellten Investitionspläne
vorgelegt. Deutschland hat keinerlei Beschreibung des angeblichen Investitionsvorhabens übermittelt.
Nach diesen Plänen wurden Maschinen erworben und Investitionen in bestehende Anlagen getätigt.
Da keine weitere Erklärung abgegeben wurde, kann die Kommission nicht zu dem Schluss gelangen,
dass diese Investitionen mit einer Erweiterung der Betriebsstätte oder der Vornahme einer grundle-
genden Änderung des Produkts oder des Produktionsverfahrens in Zusammenhang stehen.

(180) Selbst wenn dies der Fall wäre, kann sich die Kommission darüber hinaus in diesem Zusammenhang
auf keinerlei Informationen stützen. Folglich können die beihilfefähigen Gesamtkosten nicht
bestimmt werden. Daher ist es unmöglich festzustellen, ob die maximal zulässige Beihilfeintensität
von 35 % im Hinblick auf die Kumulierung mit den übrigen von genehmigten Beihilferegelungen
gedeckten Investitionsbeihilfen (Maßnahmen 28, 29 und ein Teil von Maßnahme 33) eingehalten
wird.

(181) Ferner muss Punkt 4.2 der Regionalleitlinien zufolge der Beitrag des Beihilfeempfängers zu ihrer
Finanzierung mindestens 25 % betragen, um zu gewährleisten, dass die produktiven Investitionen
rentabel und gesund sind. Dieser Mindestbeitrag darf keine Beihilfe enthalten. Dies ist beispielsweise
nicht der Fall, wenn ein zinsgünstiges oder ein staatlich verbürgtes Darlehen vorliegt, das staatliche
Beihilfeelemente enthält.

(182) Die Kommission hat Deutschland ausdrücklich und förmlich aufgefordert, es über jeglichen vom
Investor gemachten oder zu machenden Beitrag zu informieren. Den verfügbaren Angaben zufolge
hat der Investor am 30. März 1998 die öffentlichen Darlehen in Marktdarlehen umgewandelt. Es ist
jedoch zu bezweifeln, dass diese Darlehen als ein privater Beitrag ohne jede Beihilfe bewertet werden
können, da sie mit zuvor gewährten Beihilfemaßnahmen in Zusammenhang stehen. Ferner waren
auch diese Marktdarlehen weiterhin von einer 90%igen staatlichen Bürgschaft gedeckt. Tabelle 8
zufolge belief sich der Eigenbeitrag zu den angeblich zwischen 1997 und 1998 getätigten Investi-
tionen auf insgesamt 2,406 Mio. DEM. Es wurde jedoch keine Erläuterung bezüglich der Herkunft
dieses Beitrags zur Verfügung gestellt. In Ermangelung einer solchen Erläuterung kann die Kommis-
sion nicht zu dem Schluss gelangen, dass der Beitrag des Beihilfeempfängers mindestens 25 % der
gesamten Investitionskosten betrug.

(183) Diese Maßnahmen können auch nicht als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbare Betriebsbeihilfen
betrachtet werden, da die in den Regionalleitlinien festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind.
Diesen Bedingungen zufolge können derartige Beihilfen gewährt werden, wenn sie aufgrund ihres
Beitrags zur Regionalentwicklung und ihrer Art nach gerechtfertigt sind und ihre Höhe den auszu-
gleichenden Nachteilen angemessen ist. Deutschland hat keinen dieser Punkte belegt. Deutschland
hat ferner nicht belegt, dass die Beihilfe zeitlich begrenzt und degressiv gestaffelt ist.

(184) Zusammenfassend kann die Kommission nicht zu dem Schluss gelangen, dass die ab 1997 von
Kahla II angeblich getätigten Investitionen beihilfefähige Investitionen im Sinne der Regionalleitlinien
für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung darstellen. Zudem liegt kein Beweis dafür vor, dass
25 % der Gesamtkosten keine Beihilfe enthielten und vom Beihilfeempfänger gedeckt wurden.
Abschließend kann die Kommission nicht zu dem Schluss gelangen, dass die Beihilfe positive
Auswirkungen auf die Region oder den Markt hatte. Folglich kann die Kommission nicht feststellen,
dass die Beihilfen im Sinne der Regionalleitlinien als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
bewertet werden können.

VII. SCHLUSSFOLGERUNGEN

(185) Die Kommission stellt fest, dass Deutschland die Beihilfe unter Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag gewährt hat. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen kann die Kommission
nicht zu dem Schluss gelangen, dass die Ad-hoc-Beihilfen zugunsten von Kahla I und Kahla II als
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden können.
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(186) Gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 (61) müssen mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbare Beihilfen zurückgefordert werden, es sei denn, die Rückforderung der Beihilfe stünde
im Widerspruch mit irgendeinem Prinzip des Gemeinschaftsrechts. Dies ist nach Auffassung der
Kommission hier nicht der Fall. Insbesondere zeigen die Fakten dieses Falls nicht, dass der Begün-
stigte berechtigte Erwartungen geltend machen könnte.

(187) Daher sollten alle illegalen und unvereinbaren Beihilfen, die Kahla I und Kahla II gewährt wurden,
zurückgefordert werden. Was die Beihilfemaßnahmen betrifft, die bereits zurückbezahlt wurden, so
sollte dennoch in dem Maße eine Rückforderung stattfinden, wie der zurückbezahlte Betrag geringer
ist als der einschließlich der Zinszahlung zum gültigen Referenzzinssatz für regionale Beihilfen
geschuldete Betrag.

(188) Die zurückzufordernde Beihilfe sollte Zinsen von dem Zeitpunkt an umfassen, ab dem die Beihilfe
dem Begünstigtem zur Verfügung stand, bis zum Zeitpunkt der Rückforderung. Die Zinsen sollen
auf Grundlage des Referenzzinssatzes, der für die Berechnung des Subventionsäquivalents von regi-
onalen Beihilfen verwendet wird, erfolgen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die staatliche Beihilfe Deutschlands zugunsten der Kahla Porzellan GmbH betreffend Maßnahme 8:
Die Erlöse aus der Verwertung der Unternehmensgrundstücke, die für die Tilgung der von der Treuhand
verbürgten Kredite verwendet werden sollten ist mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar.

(2) Die folgenden staatlichen Beihilfen Deutschlands zugunsten der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH
sind mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar:

a) Maßnahme 11: eine Kapitalbeteiligung der TIB;

b) Maßnahme 12: ein partiarisches Darlehen der TIB;

c) Maßnahmen 13, 14, 23 und 30: 90 %ige Bürgschaften des Landes Thüringen;

d) Maßnahme 15: ein Zuschuss des Landes Thüringen;

e) Maßnahme 16: ein Eigenkapitalhilfe-Darlehen einer staatlichen Bank;

f) Maßnahme 21: ein Darlehen einer staatlichen Bank;

g) Maßnahme 26: Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung;

h) Maßnahme 27: Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitnehmern, für die Beteiligung an Messen und
für Werbung;

i) Maßnahme 32: Maßnahmen für Forschung und Entwicklung, für die Eingliederung von Arbeitnehmern,
die Beteiligung an Messen und für Kostensenkungen.

Artikel 2

(1) Deutschland ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um die in Artikel 1 genannten, rechtswidrig zur
Verfügung gestellten Beihilfen vom Empfänger zurückzufordern. Wenn diese Maßnahmen bereits zurückge-
zahlt wurden, findet eine Rückforderung insoweit statt, wie der zurückbezahlte Betrag geringer ist als der
Betrag einschließlich der Zinszahlung auf Basis des zum Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfen für regi-
onale Beihilfen gültigen Referenzzinssatzes.

(2) Die Rückforderung der Beihilfe erfolgt unverzüglich nach den nationalen Verfahren, sofern diese die
sofortige, tatsächliche Vollstreckung der Entscheidung ermöglichen. Die zurückzufordernde Beihilfe umfasst
Zinsen von dem Zeitpunkt an, ab dem die rechtswidrige Beihilfe dem Empfänger zur Verfügung stand, bis
zu ihrer tatsächlichen Rückzahlung. Die Zinsen werden auf der Grundlage des für die Berechnung des
Subventionsäquivalents der Regionalbeihilfen verwendeten Referenzzinssatzes berechnet.
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Artikel 3

Deutschland teilt der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntgabe dieser Entscheidung
die Maßnahmen mit, die ergriffen wurden, um der Entscheidung nachzukommen.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet.

Brüssel, den 13. Mai 2003

Für die Kommission
Mario MONTI

Mitglied der Kommission
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EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM

EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE

EMPFEHLUNG DER EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE
Nr. 97/03/KOL

vom 19. Juni 2003
für ein koordiniertes Kontrollprogramm für das Jahr 2003 zur Sicherung der Einhaltung der Rück-
standshöchstgehalte von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide und bestimmten

anderen Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs

DIE EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR), insbesondere auf Artikel 109 und Protokoll
1,

gestützt auf das Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur
Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs,
insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b) und Protokoll
1,

gestützt auf den in Anhang II Kapitel XII Nummer 38 des
EWR-Abkommens genannten Rechtsakt (Richtlinie 86/362/
EWG des Rates vom 24. Juli 1986 über die Festsetzung von
Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungs-
mitteln auf und in Getreide (1)) in der zuletzt geänderten und
dem EWR-Abkommen durch Protokoll 1 angeglichenen
Fassung, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b),

gestützt auf den in Anhang II Kapitel XII Nummer 54 des
EWR-Abkommens genannten Rechtsakt (Richtlinie 90/642/
EWG des Rates vom 27. November 1990 über die Festsetzung
von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln auf und in bestimmten Erzeugnissen pflanz-
lichen Ursprungs, einschließlich Obst und Gemüse (2)) in der
zuletzt geänderten und dem EWR-Abkommen durch Protokoll
1 angeglichenen Fassung, insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2
Buchstabe b),

nach Anhörung des EFTA-Lebensmittelausschusses, der die
EFTA-Überwachungsbehörde unterstützt,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b) der Richtlinie 86/
362/EWG und Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b) der
Richtlinie 90/642/EWG hat die EFTA-Überwachungs-
behörde dem sie unterstützenden EFTA-Lebensmittelaus-
schuss alljährlich vor dem 31. Dezember eine Empfeh-
lung für ein koordiniertes Kontrollprogramm zu über-

mitteln, um die Einhaltung der Rückstandshöchstgehalte
von Schädlingsbekämpfungsmitteln gemäß Anhang II
der genannten Richtlinien zu sichern. Gemäß Artikel 1
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 645/2000 der
Kommission (3) sollten diese Empfehlungen Zeiträume
zwischen einem und fünf Jahren abdecken.

(2) Die EFTA-Überwachungsbehörde sollte schrittweise auf
ein System hinarbeiten, das die Abschätzung der tatsäch-
lichen Schädlingsbekämpfungsmittelaufnahme mit der
Nahrung gemäß Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 2 der
Richtlinie 86/362/EWG und Artikel 4 Absatz 3 Unterab-
satz 2 der Richtlinie 90/642/EWG ermöglicht. Um
realistische Einschätzungen zu ermöglichen, sollten
Daten über die Kontrolle der Pestizidrückstände in einer
Reihe von Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen, die
Hauptbestandteile der europäischen Ernährung
darstellen. Es wird allgemein anerkannt, dass etwa 20 bis
30 Nahrungsmittel die Hauptbestandteile der europäi-
schen Ernährung darstellen. In Anbetracht der für die
Kontrolle von Schädlingsbekämpfungsmittelrückständen
zur Verfügung stehenden nationalen Mittel können die
EFTA-Staaten jedes Jahr lediglich Proben von acht
Produkten im Rahmen eines koordinierten Kontrollpro-
gramms analysieren. Die Verwendung von Pestiziden
zeigt Veränderungen im Dreijahresturnus. Die einzelnen
Pestizide sollten daher in der Regel in Dreijahreszyklen
an 20 bis 30 Nahrungsmitteln kontrolliert werden.

(3) Die Rückstände der Schädlingsbekämpfungsmittel
Acephat, Benomyl-Gruppe, Chlorpyriphos, Iprodion,
Methamidophos, Diazinon, Metalaxyl, Methidathion,
Thiabendazol, Triazophos, Chlorpyriphos-Methyl, Delta-
methrin, Endosulfan, Imazalil, Kresoxim-Methyl,
Lambda-Cyhalothrin, Maneb-Gruppe, Mecarbam,
Permethrin, Pirimiphos-Methyl, Vinclozolin, Azinphos-
Methyl, Captan, Chlorothalonil, Dichlofluanid, Dicofol,
Dimethoat, Folpet, Malathion, Omethoat, Oxydemeton-
Methyl, Phorat, Procymidon, Propyzamid, Azoxystrobin,
Aldicarb, Bromopropylat, Cypermethrin, Methiocarb,
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Methomyl, Parathion und Tolylfluanid sollten im Jahr
2003 überwacht werden, was eine Verwendung der
Daten für die Abschätzung der tatsächlichen Aufnahme
über die Nahrung ermöglicht, da diese Verbindungen
bereits seit 2001 überwacht werden.

(4) Für die Anzahl der Probenahmen in jedem koordinierten
Kontrollprogramm ist ein systematisches Statistikver-
fahren erforderlich. Ein solches Verfahren ist von der
Kommission mit dem Codex Alimentarius (1) geschaffen
worden. Dabei lässt sich auf der Grundlage einer bino-
mialen Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnen, dass
die Untersuchung von 459 Proben mit 99%iger Wahr-
scheinlichkeit zum Nachweis einer Probe führt, die Pesti-
zidrückstände über der Nachweisgrenze (LOD) aufweist,
wenn 1 % der Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs
Rückstände über der LOD enthält. Deshalb sollten im
gesamten Europäischen Wirtschaftsraum mindestens
459 Proben genommen werden. Den EFTA-Staaten wird
empfohlen, je nach Bevölkerungs- und Verbraucher-
zahlen mindestens 12 Proben pro Erzeugnis und Jahr zu
nehmen.

(5) Die Kommission hat einen Entwurf von Leitlinien für
Qualitätskontrollverfahren für die Analyse von
Schädlingsbekämpfungsmittelrückständen veröffent-
licht (2). Diese Leitlinien sollten soweit wie möglich in
den Analyselaboratorien der EFTA-Staaten angewandt
und unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den
Kontrollprogrammen überarbeitet werden.

(6) Nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie 90/
642/EWG und Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a) der
Richtlinie 86/362/EWG geben die EFTA-Staaten die bei
der Ausarbeitung ihrer nationalen Kontrollprogramme
angewandten Kriterien an, wenn sie der EFTA-Überwa-
chungsbehörde Informationen über die Durchführung
dieser Programme im folgenden Jahr übermitteln. Diese
Informationen sollen die Kriterien umfassen, nach denen
die Zahl der zu entnehmenden Proben und der durchzu-
führenden Analysen bestimmt wurde, sowie die verwen-
deten Zahlenwerte und die Kriterien, anhand deren diese
Zahlenwerte festgesetzt wurden. Gemäß der Richtlinie
93/99/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 über
zusätzliche Maßnahmen im Bereich der amtlichen
Lebensmittelüberwachung (3) sind Einzelheiten über die
Zulassung der Laboratorien anzugeben, die die Analysen
durchführen.

(7) Die Ergebnisse von Kontrollprogrammen eignen sich
besonders für die Verarbeitung, Speicherung und
Übertragung mit elektronischen Datenverarbeitungsver-
fahren. Für die Übermittlung von Daten auf Diskette von
den EU-Mitgliedstaaten an die Kommission wurden
Formate entwickelt, die auch die EFTA-Staaten
anwenden könnten und somit in der Lage wären, der
EFTA-Überwachungsbehörde ihre Berichte im

genormten Format zu übersenden. Für die Weiterent-
wicklung solcher genormten Formate werden Leitlinien
ausgearbeitet —

EMPFIEHLT DEN EFTA-STAATEN:

1. Für die im Anhang dieser Empfehlung angegebenen Kombi-
nationen von Produkt/Schädlingsbekämpfungsmittelrück-
stand sind auf der Grundlage der zugeteilten Probenanzahl
12 Proben je Produkt zu entnehmen und zu analysieren,
wobei dem jeweiligen Marktanteil an nationalen, an EWR-
und Drittlandwaren in den EFTA-Staaten Rechnung getragen
wird. Außerdem ist auf der Grundlage derselben Probenzahl
insbesondere die Kombination Nitrofen/Weizen zu überwa-
chen.

Zehn Proben der Erzeugnisse Trauben, Paprika und Gurken
sollten auf Schädlingsbekämpfungsmittel mit möglichem
akutem Risiko, wie OP-Ester, Endosulfan und N-Methylcar-
bamate, untersucht werden, indem die einzelnen Bestand-
teile der Laborprobe einzeln analysiert werden, wenn diese
Schädlingsbekämpfungsmittel festgestellt werden. Es sind
zwei Proben einer angemessenen Zahl Stoffe zu entnehmen,
die möglichst von einem einzigen Erzeuger stammen. Wird
in der ersten gemischten Probe ein nachweisbarer Gehalt an
dem betreffenden Schädlingsbekämpfungsmittel gefunden,
so werden die Stoffe der zweiten Probe einzeln analysiert.

2. Bis zum 31. August 2004 sind die Ergebnisse für den Teil
des Sonderprogramms, wie es für das Jahr 2003 im Anhang
zu dieser Empfehlung vorgesehen ist, unter Angabe der
verwendeten Analysemethoden und der erzielten Zahlen-
werte, in Übereinstimmung mit den Leitlinien für Qualitäts-
kontrollverfahren für die Analyse von Schädlingsbe-
kämpfungsmittelrückständen mitzuteilen.

Der Bericht ist in einem Format, einschließlich des elektroni-
schen Formats, gemäß Anhang II und Anhang III zur
Empfehlung der EFTA-Überwachungsbehörde für ein koor-
diniertes Kontrollprogramm für das Jahr 1999 zu erste-
llen (4).

3. Der EFTA-Überwachungsbehörde und den EFTA-Staaten
sind bis zum 31. August 2003 alle Informationen gemäß
Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 86/362/EWR und Artikel
4 Absatz 3 der Richtlinie 90/642/EWR über das Kontroll-
jahr 2002 zu übermitteln, um zumindest anhand von Stich-
proben die Einhaltung der Höchstrückstandsgehalte von
Schädlingsbekämpfungsmitteln sicherzustellen. Zu übermit-
teln sind insbesondere:

a) die Ergebnisse ihrer innerstaatlichen Programme betref-
fend die Schädlingsbekämpfungsmittel in den Anhängen
II der Richtlinien 86/362/EWG und 90/642/EWG im
Verhältnis zu den harmonisierten Werten und, sofern
diese auf EWR-Ebene noch nicht festgesetzt worden sind,
im Verhältnis zu den geltenden nationalen Werten;
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b) Informationen über die Qualitätskontrollverfahren ihrer
Laboratorien, insbesondere Informationen hinsichtlich
der Aspekte in den Leitlinien der Qualitätskontrollver-
fahren für die Analyse der Pestizidrückstände (Anhang
II), die sie nicht oder nur mit Schwierigkeiten haben
anwenden können;

c) Informationen über die Zulassung der Analyselaborato-
rien, die in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Richtlinie
93/99/EWG zu erfolgen hat (einschließlich Art der Zulas-
sung, Zulassungsstelle und Kopie des Zulassungsdoku-
ments);

d) Informationen über die Leistungstests und Ringversuche,
an denen das Laboratorium teilgenommen hat.

4. Der Entwurf des nationalen Programms zur Kontrolle der
Rückstandhöchstgehalte an Schädlingsbekämpfungsmitteln
für das Jahr 2004 gemäß den Richtlinien 90/642/EWG und
86/362/EWG ist der EFTA-Überwachungsbehörde bis zum
30. September 2003 zu übermitteln.

Diese Empfehlung ist an Island, Liechtenstein und Norwegen
gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 19. Juni 2003.

Für die EFTA-Überwachungsbehörde
Niels FENGER

Direktor
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ANHANG

Kombinationen von Schädlingsbekämpfungsmitteln/Erzeugnissen, die im Rahmen des besonderen Verfahrens
gemäß Punkt 1 der Empfehlung zu überwachen sind

Schädlingsbekämpfungsmittelrückstand
ist zu analysieren auf

Jahre

2003 2004 (*) 2005 (*)

Acephat (b) (c) (a)

Aldicarb (b) (c) (a)

Azinphosmethyl (b) (c) (a)

Azoxystrobin (b) (c) (a)

Benomyl-Gruppe (b) (c) (a)

Bromopropylat (b) (c) (a)

Captan (b) (c) (a)

Chlorothalonil (b) (c) (a)

Chlorpyriphos (b) (c) (a)

Chlorpyriphosmethyl (b) (c) (a)

Cypermethrin (b) (c) (a)

Deltamethrin (b) (c) (a)

Diazinon (b) (c) (a)

Dichlofluanid (b) (c) (a)

Dicofol (b) (c) (a)

Dimethoat (b) (c) (a)

Endosulfan (b) (c) (a)

Folpet (b) (c) (a)

Imazalil (b) (c) (a)

Iprodion (b) (c) (a)

Kresoxymmethyl (b) (c) (a)

Lambdacyhalothrin (b) (c) (a)

Malathion (b) (c) (a)

Maneb-Gruppe (b) (c) (a)

Mecarbam (b) (c) (a)

Methamidophos (b) (c) (a)

Metalaxyl (b) (c) (a)

Methidathion (b) (c) (a)

Methiocarb (b) (c) (a)

Methomyl (b) (c) (a)

Omethoat (b) (c) (a)

Oxydemetonmethyl (b) (c) (a)

Parathion (b) (c) (a)
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Schädlingsbekämpfungsmittelrückstand
ist zu analysieren auf

Jahre

2003 2004 (*) 2005 (*)

Permethrin (b) (c) (a)

Phorat (b) (c) (a)

Pirimiphosmethyl (b) (c) (a)

Procymidon (b) (c) (a)

Propyzamid (b) (c) (a)

Thiabendazol (b) (c) (a)

Tolylfluanid (b) (c) (a)

Triazophos (b) (c) (a)

Vinclozolin (b) (c) (a)

(*) Für die Jahre 2004 und 2005 nur indikativ, vorbehaltlich der für diese Jahre zu einem späteren Zeitpunkt empfohlenen Programme.
(a) Birnen, Bananen, Bohnen (frisch oder gefroren), Kartoffeln, Möhren, Orangen/Mandarinen, Pfirsiche/Nektarinen, Spinat (frisch oder

gefroren).
(b) Blumenkohl, Paprika, Weizen, Auberginen, Reis, Trauben, Gurken, Erbsen (frisch/gefroren, ohne Hülsen).
(c) Äpfel, Tomaten, Kopfsalat, Erdbeeren, Porree, Orangensaft, Roggen/Hafer.
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EMPFEHLUNG DER EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE
Nr. 98/03/KOL

vom 19. Juni 2003
über ein koordiniertes Programm für die amtliche Lebensmittelüberwachung für 2003

DIE EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR), insbesondere auf Artikel 109 und Protokoll
1,

gestützt auf das Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur
Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs,
insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b) und Protokoll
1,

gestützt auf den in Anhang II Kapitel XII Nummer 50 des
EWR-Abkommens genannten Rechtsakt (Richtlinie 89/397/
EWG des Rates vom 14. Juni 1989 über die amtliche Lebens-
mittelüberwachung (1)) in der dem EWR-Abkommen durch
Protokoll 1 angeglichenen Fassung, insbesondere auf Artikel 14
Absatz 3,

nach Anhörung des EFTA-Lebensmittelausschusses, der die
EFTA-Überwachungsbehörde unterstützt,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Koordinierte Lebensmittelprogramme im Europäischen
Wirtschaftsraum, mit denen die einheitliche Durchfüh-
rung der amtlichen Lebensmittelüberwachung durch die
EWR-Staaten zweckmäßiger gestaltet werden soll, sind
erforderlich, um das ordnungsgemäße Funktionieren des
EWR zu gewährleisten.

(2) Derartige Programme legen Nachdruck auf Übereinstim-
mung mit den im Rahmen des EWR-Abkommens
geltenden Rechtsvorschriften, den Schutz der öffentli-
chen Gesundheit, die Verbraucherinteressen und loyale
Handelspraktiken.

(3) Artikel 3 der Richtlinie 93/99/EWG des Rates vom 29.
Oktober 1993 über zusätzliche Maßnahmen im Bereich
der amtlichen Lebensmittelüberwachung (2) verlangt,
dass die in Artikel 7 der Richtlinie 89/397/EWG
genannten Laboratorien die Kriterien der Europäischen
Norm EN-Reihe 45000 einhalten, die nunmehr durch
EN ISO 17025:2000 ersetzt wird.

(4) Die gleichzeitige Durchführung einzelstaatlicher und
koordinierter Programme kann Informationen liefern
und zu Erfahrungen führen, auf die sich die künftige
Überwachung und Rechtsetzung stützen kann.

(5) Das in der Empfehlung 2003/10/EG der Kommission
vom 10. Januar 2003 für ein koordiniertes Programm
zur amtlichen Lebensmittelüberwachung für 2003 (3)
vorgeschlagene Programm zur Kontrolle der Etikettie-
rung von Öl aus Oliven enthält Bezugnahmen auf vier

Gemeinschaftsverordnungen, die nicht in das EWR-
Abkommen aufgenommen sind. Da eine Bezugnahme
auf diese Verordnungen jedoch für die amtliche Überwa-
chung von Nutzen sein könnte, um die ordnungsgemäße
Etikettierung von Ölerzeugnissen zu kontrollieren,
werden die Bezugnahmen auf diese Verordnungen auch
in die Empfehlung der EFTA-Überwachungsbehörde an
die EFTA-Staaten aufgenommen.

(6) Die vorgeschlagenen Programme zur Kontrolle der
Sicherheit von Fischereierzeugnissen stützen sich auf in
Anhang I Kapitel I des EWR-Abkommens genannte
Rechtsakte. Liechtenstein ist von den Bestimmungen des
Kapitels I ausgenommen, und daher ist dieser Teil der
Empfehlung nicht an Liechtenstein gerichtet —

EMPFIEHLT DEN EFTA-STAATEN:

1. Im Jahr 2003 sollten die EFTA-Staaten Inspektionen und
Kontrollen durchführen und, wo erforderlich, Proben
nehmen und diese in Laboratorien analysieren mit dem Ziel,

— zu überwachen, dass Olivenöle gemäß den EFTA-Rege-
lungen klar und korrekt etikettiert sind;

— die Sicherheit bestimmter Fischereierzeugnisse zu ermit-
teln (bakteriologische Sicherheit gekochter Krebs- und
Weichtiere sowie Histamingehalte in Fischarten der
Familien Scombridae, Clupeidae, Engraulidae und Cory-
phaenidae).

2. Zwar wird in dieser Empfehlung die Häufigkeit der Probe-
nahmen und/oder Inspektionen nicht festgelegt, die EFTA-
Staaten sollten jedoch sicherzustellen, dass sie ausreichend
häufig durchgeführt werden, um einen Überblick über den
entsprechenden Bereich zu geben.

3. Die EFTA-Staaten legen die geforderten Auskünfte im
Format der im Anhang dieser Empfehlung beigefügten Infor-
mationsblätter vor, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse
zu fördern. Diese Auskünfte sollten zusammen mit einem
erläuternden Bericht der EFTA-Überwachungsbehörde bis
zum 1. Mai 2004 zugeleitet werden.

4. Lebensmittel, die im Rahmen dieses Programms analysiert
werden sollen, sind Laboratorien zu übergeben, die die
Bestimmungen des Artikels 3 der Richtlinie 93/99/EWG
erfüllen. Sollten jedoch derartige Laboratorien für bestimmte
in dieser Empfehlung vorgesehene Analysen in den EFTA-
Staaten nicht vorhanden sein, so können diese Staaten auch
andere Laboratorien benennen, die zur Durchführung dieser
Analysen befähigt sind.
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UMFANG UND METHODEN

A. Etikettierung von Öl aus Oliven

1. Umfang des Programms

2001 wurden Verunreinigungen mit polyzyklischen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen (PAK, z. B. Benz(a)pyren) in
dem Öl niedriger Qualität festgestellt, das als Oliventresteröl
bezeichnet wird. Bei ihren Untersuchungen stießen die
EWR-Staaten auf ein Problem bei der Etikettierung für
verschiedene Olivenölkategorien, wobei zwischen Oliven-
tresteröl, Olivenöl und nativen Olivenölen nicht ordnungs-
gemäß unterschieden wurde. Dadurch kam es zu Schwierig-
keiten bei der Bewältigung des Verunreinigungsproblems.
Man fand inkorrekte oder irreführende Etikettierungen, was
die Ölkategorie(n) in den verkauften Erzeugnissen betraf.
Darüber hinaus machte man mögliche illegale Vermisch-
ungen von Erzeugnissen hoher Qualität mit Ölen niedriger
Qualität aus. Dies hat nicht nur eine Irreführung der Kunden
zur Folge, sondern stellt auch ein Risiko für die öffentliche
Gesundheit dar, wenn möglicherweise mit Öl niedriger
Qualität kontaminiertes Olivenöl angeboten wird.

Mit Hilfe dieses Programmteils soll überprüft werden, ob
Olivenölerzeugnisse korrekt etikettiert sind, und man will
sicherstellen, dass es nicht zu einer illegalen Vermischung
unter Verwendung möglicherweise kontaminierten Öls
niedriger Qualität kommt, die ein Gesundheitsrisiko für
Verbraucher darstellen könnte. Dadurch wird zur Bewälti-
gung der Risiken möglicher Kontaminierungen und auch
dazu beigetragen, eine Irreführung der Verbraucher zu
vermeiden.

2. Probenahme und Analysemethode

Die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten sollten
Kontrollen durchführen, darunter, wenn möglich, Dokumen-
tenprüfungen, und zwar bei Herstellungsbetrieben vor der
Vermarktung, im Einzelhandel, um Erzeugnisse zu erfassen,
die unmittelbar für den Verkauf an Verbraucher vorgesehen
sind, und auch an angemessenen Stellen z. B. im Groß-
handel, um Erzeugnisse zu erfassen, die für das Hotel- und
Gaststättengewerbe vorgesehen sind. Mit den Kontrollen soll
überprüft werden, ob Olivenölerzeugnisse wahrheitsgemäß
etikettiert sind, was die Ölkategorie(n) in den Erzeugnissen
angeht, unter Bezug auf die Richtlinie 2000/13/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln
sowie die Werbung hierfür (1), die Verordnung Nr. 136/66/
EWG des Rates vom 22. September 1966 über die Errich-
tung einer gemeinsamen Marktorganisation für Fette (2) und
die Verordnung (EG) Nr. 1019/2002 der Kommission vom
13. Juni 2002 mit Vermarktungsvorschriften für
Olivenöl (3). Die Verordnungen Nr. 136/66/EG und (EG) Nr.
1019/2002 sind nicht Teil des EWR-Abkommens.

Analyseproben sollten genommen und analysiert werden,
um die Komponenten von Olivenölen gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 2568/91 der Kommission (4) und der

Verordnung (EG) Nr. 796/2002 der Kommission (5) zu
bestimmen. Diese beiden Verordnungen sind nicht Teil des
EWR-Abkommens.

Es steht im Ermessen der zuständigen Behörden der EFTA-
Staaten, den Probeumfang zu bestimmen.

Die Ergebnisse der Kontrollen sollten in die Informati-
onsblätter in Anhang I dieser Empfehlung aufgenommen
werden.

B. Sicherheit von Fischereierzeugnissen: bakteriologische Sicher-
heit gekochter Krebs- und Weichtiere

1. Umfang des Programms

Die mikrobiologische Qualität gekochter Krebs- und Weich-
tiere liegt oft in einem kritischen Bereich. Typischerweise
sind diese Erzeugnisse anfällig für ein breites Spektrum von
Mikroorganismen. Darüber hinaus werden sie durch
spezielle Merkmale ihrer Herstellung, wie z. B. Kochen an
Bord von Fischereifahrzeugen, Abkühlen mit Meerwasser,
intensive Handhabung und lange Transportzeiten, empfäng-
lich für unerwünschte mikrobiologische Kontaminierungen
und entsprechendes Wachstum von Mikroorganismen.

Die Entscheidung 93/51/EWG der Kommission (6) setzt
einige mikrobiologische Normen für diese Erzeugnisse fest.
Dazu gehören Fertigproduktkriterien für Staphylococcus
aureus und Salmonella sowie Prozesskriterien für Escheri-
chia coli, thermotolerante Coliforme und aerobe mesophile
Bakterien. Vor kurzem hat man den Gefährdungen der
menschlichen Gesundheit, die mit dem Vorhandensein
pathogener Vibrio parahaemolyticus in dieser Art von
Erzeugnissen verbunden sind, besondere Aufmerksamkeit
gewidmet. Allerdings liegen derzeit keine wissenschaftlichen
Daten in ausreichender Menge vor, um ein Kriterium für
diese Pathogen-Produkt-Kombination im Gemeinschaftsrecht
festzusetzen.

Mit Hilfe dieses Programmteils soll die mikrobiologische
Sicherheit gekochter Krebs- und Weichtiere untersucht
werden, damit man ein hohes Niveau des Verbraucher-
schutzes fördern und Informationen über die Prävalenz
pathogener und Indikatormikroorganismen in diesen
Erzeugnissen sammeln kann.

2. Probenahme und Analysemethode

Untersucht werden sollten gekochte Krebs- und Weichtiere
vor der Vermarktung, bei Herstellungsbetrieben und nach
der Vermarktung. Die zuständigen Behörden der EFTA-
Staaten sollten, bei Herstellungsbetrieben und auch im
Einzelhandel, repräsentative Proben dieser Erzeugnisse
nehmen, um auf das Vorhandensein von Salmonella zu
testen und eine Zählung von Staphylococcus aureus und
Escherichia coli sowie eine Gesamtzählung von Vibrio para-
haemolyticus durchzuführen. Die Proben von jeweils
mindestens 100 g sollten nach den Grundsätzen der
Hygiene gehandhabt, in Kühlbehältern aufbewahrt und
unverzüglich an das Analyselabor eingesandt werden.

Es steht im Ermessen der zuständigen Behörden der EFTA-
Staaten, den Probeumfang zu bestimmen.
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(1) ABl. L 109 vom 6.5.2000, S. 29.
(2) ABl. 172 vom 30.9.1966, S. 3025/66.
(3) ABl. L 155 vom 14.6.2002, S. 27.
(4) ABl. L 248 vom 5.9.1991, S. 174.

(5) ABl. L 128 vom 15.5.2002, S. 8.
(6) ABl. L 13 vom 21.1.1993, S. 11.



Den Laboratorien ist es freigestellt, Methoden ihrer Wahl zu
benutzen, vorausgesetzt, der entsprechende Leistungsumfang
wird dem zu erreichenden Ziel gerecht. Allerdings wird die
neueste Fassung der ISO-Norm 6579 für den Nachweis von
Salmonella empfohlen, die neueste Fassung der EN/ISO-
Norm 6888-1,2 für Staphylococcus aureus, die neueste
Fassung der ISO-Norm 16649-1,2,3 für Escherichia coli und
die neueste Fassung der ISO-Norm 8914 mit MPN-
Verfahren (1) für Vibrio parahaemolyticus. Angewandt
werden können ebenso weitere gleichwertige, von den
zuständigen Behörden anerkannte Analysemethoden.

Die Ergebnisse dieser Kontrollen sollten in die Informati-
onsblätter in Anhang II dieser Empfehlung aufgenommen
werden.

C. Sicherheit von Fischereierzeugnissen: Histamingehalte in
bestimmten Fischarten

1. Umfang des Programms

Der Verzehr von Fischereierzeugnissen mit hohen Histamin-
gehalten kann bei Verbrauchern Krankheiten hervorrufen.
Histamine und sonstige Amine bilden sich durch das
Wachstum bestimmter Bakterien aufgrund unzuträglicher
Temperatur/Zeit- und Hygieneverhältnisse während der
Ernte sowie der Lagerung, Verarbeitung und Verteilung von
Fischereierzeugnissen. Fische der Familien Scombridae,
Clupeidae, Engraulidae und Coryphaenidae, zu denen Thun-
fische, Sardinen, Makrelen, Meerohren usw. gehören, sind
an diesen Lebensmittelvergiftungen am stärksten beteiligt,
da sie einen hohen Anteil an Aminosäure-Histidin enthalten,
das als Vorläufer des Histamins gilt. Die Richtlinie 91/493/
EWG des Rates vom 22. Juli 1991 zur Festlegung von
Hygienevorschriften für die Erzeugung und die Vermarktung
von Fischereierzeugnissen (2) legt Sicherheitsvorschriften
fest, was die zulässigen Histamin-Grenzwerte sowie Proben-
ahmen und Analysemethoden anbelangt.

Mit Hilfe dieses Programmteils soll überprüft werden, dass
bei vermarkteten Fischereierzeugnissen die durch EWR-
Vorschriften festgelegten Histamin-Grenzwerte nicht über-
schritten werden, um ein hohes Niveau des Verbraucher-
schutzes zu gewährleisten.

2. Probenahme und Analysemethode

Die EFTA-Staaten sollten bei Auktionen und Großmärkten,
Herstellungsbetrieben und im Einzelhandel Kontrollen
durchführen, um zu überprüfen, ob bei Fischereierzeug-
nissen die nachstehend festgelegten Histamingehalte über-
schritten werden. Überprüft werden sollten Fische der Fami-
lien Scombridae, Clupeidae, Engraulidae und Coryphaenidae,
frisch oder gefroren, fertig zubereitet, verarbeitet oder
konserviert.

Gemäß der Richtlinie 91/493/EWG müssen neun Proben
von jeder Partie entnommen werden. Diese müssen den
folgenden Anforderungen entsprechen:

— Der Mittelwert muss grundsätzlich weniger als
100 ppm betragen;

— zwei Proben dürfen einen Wert von mehr als 100 ppm,
aber weniger als 200 ppm aufweisen;

— keine Probe darf mehr als 200 ppm enthalten.

Erzeugnisse, die einem enzymatischen Reifungsprozess in
Salzlösung unterzogen wurden, dürfen jedoch einen
höheren Histamingehalt aufweisen, der indes das Doppelte
der genannten Werte nicht überschreiten darf.

Den Untersuchungen müssen bewährte, wissenschaftlich
anerkannte Methoden wie beispielsweise die Hochleistungs-
Flüssigkeitschromatografie (HPLC) zugrunde liegen.

Es steht im Ermessen der zuständigen Behörden der EFTA-
Staaten, den Probenumfang zu bestimmen.

Die Ergebnisse der nachfolgenden Kontrollen sollten in die
Informationsblätter in Anhang III dieser Empfehlung aufgen-
ommen werden.

Diese Empfehlung ist an Island und Norwegen sowie in Bezug
auf das Programm, das die Etikettierung von Olivenöl betrifft,
an Liechtenstein gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 19. Juni 2003.

Für die EFTA-Überwachungsbehörde
Niels FENGER

Direktor
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(1) Es ist ein 3×3-MPN-Verfahren mit alkalischem Peptonwasser (APW)
als Anreicherungsmedium wie folgt anzuwenden. Zunächst sind
eine 10-1-Suspension des Lebensmittels sowie zwei Zehnerverdün-
nungen davon (10-2- und 10-3-Suspensionen) unter Verwendung von
APW als Verdünnungsmittel herzustellen. Für jede Verdünnung ist
1 ml in jedes der drei Röhrchen zu geben, die 9 ml APW in einfa-
cher Konzentration enthalten. Inkubation, Subkultivierung und
Nachweis haben gemäß ISO 8914 zu erfolgen. Röhrchen mit
bestätigtem V. parahaemolyticus gelten als positiv. Anhang B von
ISO-Norm 4831 enthält MPN-Tabellen. Eine Multiplizierung des
MPN-Index mit 10 ergibt die V. parahaemolyticus-Zahl pro Gramm.

(2) ABl. L 268 vom 24.9.1991, S. 15.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Juni 1991

(Amtsblatt der Europäischen Union L 147 vom 14. Juni 2003)

In Artikel 109b § 1 Absatz 3

anstatt: „Der Rat“
muss es heißen: „Der Präsident“.
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